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 2  Aktuelles

Liebe Mitglieder und 
Freunde des BNA,

in der Jahreshauptver-
sammlung des BNA im Mai 
dieses Jahres wurde turnus-
gemäß ein neues geschäfts-
führendes Präsidium ge-
wählt. Der bisherige Präsi-
dent Bernd Schmidbauer 
stand auf eigenen Wunsch 
für eine Wiederwahl nicht 
mehr zur Verfügung. Die 
Mitgliederversammlung hat ihn auf meinen Vorschlag zum 
Ehrenpräsidenten gewählt.

Ich begleite den BNA seit seiner Gründung 1985 in der Posi-
tion des Vizepräsidenten und war einer der Initiatoren.

Aus den Mitgliederkreisen wurde ich gebeten, insbesondere 
auch wegen der schwierigen finanziellen Probleme, als Präsi-
dent zu kandieren.

Die Wahl durch die Versammlung erfolgte einstimmig. Mit 
mir wurden als Vizepräsidenten gewählt, Herr Udo Elster, 
Herr Kurt Landes und Herr Dr. Marcellus Bürkle. Die aus-
führlichen Porträts des geschäftsführenden Präsidiums finden 
Sie auf unserer Homepage im Internet.

Unsere vordringliche Aufgaben wird die wirtschaftliche Sa-
nierung sein, eine langfristige Finanzierung der vielfältigen 
Aufgaben sicherzustellen, die Mitglieder in unsere Tätigkei-
ten einzubeziehen und wieder eine regelmäßig erscheinende 
aktuelle Informationsbroschüre zu erstellen.

Die Ihnen bisher bekannte Informationsbroschüre „BNA- 
aktuell“ konnten wir wegen der hohen Herstellungs- und Ver-
sandkosten nicht weiter auflegen. Im Zeitalter des Internets 
stehen schnellere und aktuellere Informationsmedien zur 
Verfügung, die wir ab sofort nutzen wollen.

Ich freue mich, Ihnen heute die erste Ausgabe unseres neuen 
„BNA-aktuell“ als digitales Medium vorzustellen, die Sie ab 
sofort regelmäßig über das Internet erhalten werden.

Voraussetzung ist, dass Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mitge-
teilt haben. Sollte diese noch nicht bei uns vorliegen, bitte wir 
dies dringend nachzuholen. 

Sollten Sie nicht über eine eigene E-Mail-Adresse verfügen, 
können Sie uns auch eine Alternativ-Adresse (Kinder, Enkel-
kinder, Zuchtfreunde u. a.) mitteilen.

Ihr Walter Grau

Zur Berichterstattung über die Tierbör-
se in dieser Ausgabe von „BNA-Aktuell“ 
hat uns noch diese Meldung von PETA 
erreicht, die zeigt, wie schnell durch 
den Einfluss der Tierrechtsorganisatio-
nen das Ende von Tierbörsen gehen 
kann.

Wir zitieren hier aus der Pressemiteilung 
von PETA: Erst kürzlich hat die Tier-
rechtsorganisation PETA Deutschland 
e. V. den Krefelder Oberbürgermeister 
Gregor Kathstede in einem Schreiben auf 
die gesundheitlichen Gefahren für Men-
schen sowie Verstöße gegen das Tier-
schutzgesetz auf Terraristikbörsen hin-
gewiesen. Nun hat sich das Stadtober-
haupt dazu entschieden, künftig Veran-
staltern von Terraristikbörsen keine 
Räumlichkeiten der Krefelder Stadtver-
waltung zur Verfügung zu stellen.

„Wir freuen uns sehr, dass Krefeld die-
se fortschrittliche Entscheidung getrof-
fen hat“, so Nadja Kutscher, Kampagnen-
leiterin bei PETA. „Der Stadt Krefeld ist 
damit ein Meilenstein in Sachen Tier-
schutz und Schutz ihrer Bevölkerung ge-
lungen. Wir hoffen, dass im kommenden 
Jahr weitere Städte folgen.“

Terraristikbörsen stellen eine gesund-
heitliche Gefahr für Menschen dar. Rep-
tilien tragen zahlreiche Krankheitserre-
ger in sich, darunter auch Salmonellen. 
Das leichtsinnige Verhalten der Händler 
begünstigt die Verbreitung. Da sie in 
ständigem Kontakt zu den Tieren stehen, 
können Händler die Keime auf Tische, 
Tierbehälter und andere Gegenstände 
übertragen. Ein Händeschütteln genügt, 
um die Erreger weiterzugeben.

Zusätzlich verstoßen Händler auf Ter-
raristikbörsen häufig gegen das Tier-
schutzgesetz. Die Behälter, in denen die 
Tiere gehalten werden, sind unzurei-
chend, um ihnen einen vollständigen 
Temperaturgradienten zu ermöglichen. 
Selbst ein kurzer Aufenthalt kann ge-
sundheitliche Schäden für die Tiere nach 
sich ziehen. Zusätzlich nehmen Händler 
lange Anreisen – nicht selten aus dem 
Ausland – in Kauf. Ein Großteil der Tiere 
leidet unter dem Stress, was sich an Ver-
haltensstörungen zeigt. Die unmittelbare 
Nähe von „Räuber“ und „Beutetier“ setzt 
die Tiere enorm unter Druck.

PETA appelliert an die Bevölkerung, 
keine Terraristikbörsen zu besuchen. 
Wer das nötige Fachwissen besitzt, solle 
ein Tier aus einer Auffangstation bei sich 
aufnehmen – so wird der Handel nicht 
weiter angekurbelt.

PETA-Pressemitteilung

Keine Terraristik-
börsen in Krefeld



Bundesumweltminister Rött gen 
empfi ng den BNA

unter die Meldepflicht fallen) erfolgen 
sollte. Der BNA wird eine Vorschlagsliste 
erarbeiten und dem Ministerium Anfang 
2011 zur weiteren Abstimmung vorle-
gen.

Zudem sollte geprüft werden, ob eine 
Aufnahme von sehr häufig nachgezüchte-
ten streng geschützten Arten, wie bei-
spielsweise der Europäischen Landschild-
kröten, in die Anlage 5 der Bundesarten-
schutzverordnung (BArtSchV) sinnvoll 
wäre. In Deutschland werden jährlich 
über 50.000 Landschildkröten nachge-
züchtet. Mittlerweile verzichten jedoch 
viele Halter von Landschildkröten auf 

Bundesumweltminister Dr. Norbert Rött-
gen führte mit dem Bundesverband für 
fachgerechten Natur- und Artenschutz 
e.V. (BNA) – vertreten durch den Vize-
präsidenten Walter Grau und den Ge-
schäftsführer Lorenz Haut – am 18. No-
vember ein Gespräch im Umweltministe-
rium. In dem sehr harmonischen Ge-
spräch mit Herrn Minister Röttgen und 
dem Ministerialrat, Herrn Gerhard 
Adams, wurden viele Punkte des Arten-
schutzvollzuges angesprochen und inten-
siv diskutiert.

Es bestand Einigkeit darüber, dass den 
gefährdeten Tierarten ein hohes Maß an 
Schutz eingeräumt werden soll. Für alle 
in Menschobhut nachgezüchteten Tierar-
ten fordert der BNA einen Abbau der teils 
unnötigen Bürokratie. Der Artenschutz in 
Deutschland gehört aus der Sicht des 
BNA zu den komplexesten und unver-
ständlichsten Rechtsbereichen und muss 
transparenter gestaltet werden, so Vize-
präsident Walter Grau. Die Tierhalter 
werden durch die örtliche Handhabung 
im Artenschutzvollzug teilweise sogar 
kriminalisiert und viele Tierhalter geben 
deshalb ihr Hobby auf. Dadurch geht für 
den Arten- und Naturschutz wertvolles 
Wissen verloren.

Der BNA ist auch weiterhin der Auffas-
sung, dass die sehr umfangreiche Melde-
pflicht für alle geschützten Tierarten re-
duziert werden sollte (ausgenommen die 
Anhang A-Arten). Die bisherige höchst 
bürokratische Praxis der Meldepflicht hat 
sich als Kontrollinstrument des Arten-
schutzes nicht bewährt. Es werden zwar 
gigantische Datenberge gesammelt, aller-
dings wird hierdurch weder eine Verbes-
serung noch eine erhöhte Transparenz 
des Artenschutzes erreicht.

Die Gesprächsteilnehmer waren ein-
vernehmlich der Auffassung, dass eine 
Überprüfung und Erweiterung der Aus-
nahme-Liste 5 (Liste der Arten, die nicht 
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den Nachwuchs, da der Verwaltungsauf-
wand immens hoch ist. Ebenso unver-
ständlich ist, dass für Reisfinken, die zu 
Tausenden nachgezüchtet werden, eine 
Anzeigepflicht besteht.

Auch das Thema einer Vereinheitli-
chung der Kennzeichnungspflicht für alle 
rechtlichen Vorgaben (Psittakose, Arten-
schutz, Wildschutzverordnung) wurde 
angesprochen. Bundesumweltminister 
Röttgen und Ministerialrat Adams wie-
sen darauf hin, dass Änderungen im Ge-
setzgebungsverfahren der Zustimmung 
der Bundesländer unterliegen und die 
Abstimmungsprozesse komplex sind.

Zu diesem Themenkomplex hat der 
Bundesumweltminister seinen Ministeri-
alrat, Herrn Adams, gebeten, die Gesprä-
che mit dem BNA weiter zuführen.

Abschließend stellte der BNA sein Pro-
jekt zur Umweltbildung vor. Auch hier 
bestand Einigkeit darin, dass es sinnvoll 
und notwendig ist unseren Kindern und 
Jugendlichen den Natur- und Artenschutz 
verständlicher zu machen. Mit der Um-
weltbildung hat der BNA den richtigen 
Weg eingeleitet, so minister Röttgen. 

Das Gespräch wurde in einer sehr 
freundlichen und angenehmen Atmo-
sphäre geführt.

Die Bundesartenschutzverordnung muss dringend 
überarbeitet werden
Auch wenn die Bundesregierung eine Novelle der Bundesartenschutzverordnung (BArtSch-
Vo) derzeit nicht angehen möchte, besteht dringender Handlungsbedarf. Zum einen führt 
insbesondere die Kennzeichnungsregelung zu erheblichen tierschutzrechtlichen Verstößen, 
sie widerspricht zudem der Grundidee „Artenschutz durch Zucht“ und kostet den Steuer-
zahler durch eine irrwitzige Bürokratie Unmengen.
 Der Staat kann sich in den Zeiten von leeren Kassen den Luxus eines nicht funktionie-
renden Artenschutzvollzuges nicht mehr leisten. Jede Artenschutzbehörde ist gezwungen 
Unmengen von Papier zu produzieren, dieses kann für einen effizienten Vollzug jedoch 
nicht genutzt werden, da die Behörden nicht miteinander vernetzt sind. Sinnvoll wäre daher 
eine bundeseinheitliche Datenerfassung. Den Steuerzahler kostet der unsinnige Arten-
schutzvollzug Millionen von Euro im gesamten Bundesgebiet und es kann nicht die Aufga-
be der Vollzugsbehörden sein, ob ein in Menschenobhut gezüchteter Reisfink der zustän-
digen Behörde gemeldet ist oder nicht. Es wäre wesentlich sinnvoller, wenn die Behörden 
ihre Kräfte auf den effizienten Vollzug bei streng geschützten Arten bündeln würden.
 Der BNA wird Bundesumweltminister Dr. Norbert Röttgen daher gleich im neuen Jahr 
eine Vorschlagsliste von Tierarten vorlegen, die von der Meldepflicht befreit werden sollen 
(Anlage 5). 
 Auch die Kennzeichnungsverordnung muss dringend überarbeitet werden. Nach über 10 
Jahren Kennzeichnungsverordnung hat man neue Erfahrungen sammeln können und des-
halb ist dringendst Handlungsbedarf geboten. Nicht jeden Vogel kann man mit einem ge-
schlossenen Ring kennzeichnen, und mit den offenen Vogelringen und den kleinen Mini-
transpondern gibt es Alternativen, die vom Tierhalter anzuwenden sind. Wie will und kann 
eine Vollzugsbehörde beurteilen, ob bei einem Vogel ein geschlossener oder offener Vogel-
ring anzubringen ist – in der Mehrheit kennen die Vollzugspersonen weder die einzelne 
Vogelart, noch das Verhalten der Vögel. Zudem nötigen sie die Halter zu Verstößen gegen 
das Tierschutzgesetz, da die falschen Ringe oder eine zu frühe Beringung dazu führen, dass 
die Elterntiere ihre Jungen töten oder verstümmeln bzw. die Brut verlassen. 

BNA-Geschäftsführer Lorenz Haut, 
Bundesumweltminister Dr. Norbert Rött-
gen, BNA-Präsident Walter Grau und Mi-
nisterialrat Gerhard Adams (v. l. n. r.).
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Das Verbot der privaten Wildtierhaltung 
ist einer der Eckpunkte in den Forderun-
gen des Deutschen Tierschutzbundes 
(DTB) zu einem neuen Tierschutzgesetz 
in Deutschland. „Das deutsche Gesetz ist 
grausam“, denn das im Jahr 2002 erlas-
sene Staatsziel, sowie neue Anforderun-
gen der Gesellschaft und der Wissen-
schaft an die Tierschutzgesetzgebung 
sind in keiner Weise im geltenden Tier-
schutzgesetz berücksichtigt, so der Deut-
sche Tierschutzbund. Die letzte umfas-
sende Gesetzesnovellierung fand 1986 
statt.

Der Verband stellte seine Eckpunkte 
für ein neues Tierschutzgesetz auf einer 
Pressekonferenz in Hannover vor: In der 
Landwirtschaft darf es keine Qualzucht, 
Engaufstallung und Verstümmelung von 
Tieren mehr geben. Die Leiden bei Trans-
port und Schlachtung sind ebenso zu 
unterbinden wie das geschlechtsspezifi-
sche Töten (z. B. von männlichen Ein-
tagsküken) oder Massentötungen zur 
sogenannten Marktbereinigung.

Im Heimtierbereich sollen endlich 
konkrete Regelungen zu Zucht, Haltung, 
Ausbildung und Handel sowie vor allem 
zur Kennzeichnung und Registrierung 
auf den Weg gebracht werden. Der 
Schutz frei lebender Katzen erfordert da-
bei auch eine Kastrationspflicht für Pri-
vatkatzen mit Freigang. Den Tierschutz-

behörden sollen mehr Rechte und Pflich-
ten zugewiesen werden, damit zum Bei-
spiel in Fällen des Animal Hoarding 
(Tiersammel-Sucht) schnell eingeschrit-
ten wird. Die Kostenerstattung für die 
Versorgung Fund- und herrenloser Tiere 
in den Tierheimen soll verbindlich gere-
gelt und die finanzielle Ausstattung des 
karitativen Tierschutzes insgesamt als 
Bundesaufgabe im Tierschutzgesetz fest-
geschrieben werden. Das Halten von 
Wildtieren in Zirkusunternehmen soll 
unterbleiben. So lauten die weiteren For-

derungen des Deutschen Tierschutzbun-
des.

Der alle Tierhalter betreffende Eck-
punkt aber heißt: „Sensible, anspruchs-
volle Exoten – z. B. Reptilien, Vögel 
oder Fische – leiden und sterben in 
Menschenhand. Ihre Haltung ist grund-
sätzlich zu verbieten.“ Das würde be-
deuten: die gesamte Wildtierhaltung in 
Menschenhand soll verboten werden. 
Und im Endeffekt sind auch der Wellen-
sittich und das Meerschweinchen Wild-
tiere! 

Deutscher Tierschutzbund 
fordert Verbot der privaten 
Wildtierhaltung!   

Der Deutsche Tierschutzbund (DTB) 
leistet seit vielen Jahren wertvolle Arbeit 
in der Umsetzung und Verbesserung des 
Tierschutzes in der Bundesrepublik. Die 
Forderungen, die der DTB aktuell in ei-
ner Pressemitteilung zum neuen Tier-
schutzgesetz veröffentlicht hat, bedürfen 
allerdings einer Kommentierung durch 
den BNA. Der Zeitpunkt der Novellie-
rung steht zwar noch nicht fest, umso 
dringlicher ist es aber, dass wir unsere 
Position der fach- und sachkundigen 
Tierhalter in die Diskussion mit einbrin-
gen. Was da vom DTB verlautete, kann 

nicht gutgeheißen werden. Neben ande-
ren ungereimten Forderungen steht ex-
plizit in einer Pressemitteilung: 

„Sensible, anspruchsvolle Exoten – z. 
B. Reptilien, Vögel oder Fische – leiden 
und sterben in Menschenhand. Ihre Hal-
tung ist grundsätzlich zu verbieten.“ 

Das heißt im Klartext – ein Verbot der 
Haltung aller Heimtiere – außer Hunde 
und Katzen! Bei unsachgemäßer Haltung 
und können Wildtiere in Menschenhand 
leiden und sterben, dass steht sicher au-
ßer Frage – bei tiergerechter Unterbrin-
gung und Haltung erreichen viele aber 

Der BNA hat sofort auf diese Forderung reagiert und 
folgende Stellungnahme dazu veröffentlicht:

Verboten!

Verboten!

1 2
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ein Alter, das sie in der Natur niemals 
erreichen würden. Eine Pauschalisierung 
auf ganze Tierklassen ist einer sachli-
chen Diskussion nicht dienlich: Viele 
Reptilien-, Vogel-, Fisch- und andere 
Tierarten stellen deutlich geringere An-
sprüche an Pflege und Haltung im Ver-
gleich zu beispielsweise Hund und Katze 
und laufen so – auch aufgrund der unter-
schiedlich ausgeprägten Leidensfähig-
keit – weniger Gefahr, tatsächlichen Lei-
den, Schmerzen und Schäden ausgesetzt 
zu werden. Die Tierschutzbemühungen 
aller Verbände, auch des DTB, der letz-
ten Jahrzehnte werden dann ab absur-
dum geführt, wenn gefordert wird: „Im 
Heimtierbereich müssen endlich konkre-
te Regelungen zu Zucht, Haltung, Aus-
bildung und Handel sowie vor allem zur 
Kennzeichnung und Registrierung auf 
den Weg gebracht werden.“ Es mangelt 
nicht an ausreichenden gesetzlichen Vor-
gaben, sondern in manchen Fällen an 
deren Umsetzung durch den Vollzug.

Wir, der Bundesverband für fachge-
rechten Natur- und Artenschutz (BNA), 
setzen uns für eine tier- und artgerechte 
Heimtierhaltung ein und werden unsere 
Forderungen zu einem verbesserten Tier-
schutz den politischen Parteien zukom-
men lassen. Der BNA vertritt u.a. die 
Forderung, dass alle, die gewerbsmäßig 
mit Heimtieren, aber auch Futtermitteln 
und anderen Heimtierartikeln umgehen, 
einen Sachkundenachweis nach § 11 
Tierschutzgesetz nachweisen müssen. 

Seit Jahren bietet der BNA hierzu ein 
ausgereiftes Schulungskonzept für die 
Fachbereiche Aquaristik, Terraristik, Vö-
gel, Kleinsäuger, Exotische Kleinsäuger, 
Kaltwasserfische und Teich sowie ab 
2012 Meerwasserfische an. Ein bundes-
weit einmaliges Schulungskonzept, das 
von allen Bundesländern anerkannt 
wird. In einem modernen Schulungszen-
trum in Hambrücken (Kreis Karlsruhe) 
werden neben hervorragenden Schu-

lungsräumen auch eine Tierpräsentation 
in allen Fachbereichen in nach moderns-
ten Tierschutzaspekten erbauten und 
eingerichteten Haltungssystemen ange-
boten. Die Forderung des Deutschen 
Tierschutzbundes, mehr Sachkunde bei 
den Tierhaltern zu vermitteln, erfüllt der 
BNA schon seit Jahren. Der BNA handel-
te, die meisten Tierschutzverbände be-
schränkten sich ausschließlich auf über-
zogene Forderungen.

Am Wochenende hat der Deutsche 
Tierschutzbund ein neues Präsidium ge-
wählt. Der BNA hat dem neuen Präsiden-
ten, Herr Thomas Schröder, gratuliert 
und ins BNA-Schulungszentrum nach 
Hambrücken unter dem Motto:  „Wir 
müssen miteinander und nicht überein-
ander reden“, eingeladen.  

Der BNA wird sich sachlich und fach-
lich mit dem Deutschen Tierschutzbund 
zum geforderten Haltungsverbot für 
Wildtiere auseinandersetzen. Der BNA 
räumt aber auch ein, dass bei der Hal-
tung und Zucht von Wildtieren auch Kor-
rekturen von den Tierhaltern vorzuneh-

men sind. Eine Zucht und Haltung von 
Wildtieren in menschlicher Obhut unter 
Einhaltung aller gesetzlichen Vorschrif-
ten, zu denen natürlich das Vorhanden-
sein der nötigen Sachkunde sowie eine 
Unterbringung in tiergerechten Hal-
tungssystemen gehört, muss weiterhin 
möglich sein. Nur so kann auch bei zu-
künftigen Generationen Interesse und 
Verständnis für die Vielfalt des Tierwelt 
geweckt werden und eine langfristige Er-
haltung der Tierarten in der Natur gesi-
chert werden.

Nur gemeinsam sind wir stark und als 
Dachverband der Tierhalter wird sich 
der BNA für die Interessen der Tierhalter 
einsetzen. Das Thema „Haltungsverbot“ 
und „Positivlisten“ wird uns von den – 
Andersdenkenden – immer wieder ser-
viert! 

Damit der BNA sich weiterhin dafür 
einsetzen kann, dass Tierhaltung in 
Menschenobhut noch möglich ist, 
sollten Sie den BNA weiterhin mit Ihrer 
Einzelmitgliedschaft unterstützen.

Verboten!

Verboten!

Verboten!
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 6  Jahreshauptversammlung 2011

Die Jahreshauptversammlung des BNA 
am 28. 5. 2011 brachte für den Ver-
band Neuerungen: Nicht nur der lang-
jährige Präsident, Staatsminister a.D. 
Bernd Schmidbauer, sondern auch die 
Vizepräsidenten Spitzer und Feuchter 
standen für eine Wiederwahl nicht 
mehr zur Verfügung. Aber der Reihe 
nach ...

Bernd Schmidbauer, der den BNA in un-
ruhigen Zeiten seit 2003 geführt hat, lei-
tete seinen Bericht mit einem Dank an 
Lorenz Haut ein, der in nun 22 Jahren 
als Geschäftsführer sehr viel für die Tier-
haltung in menschlicher Obhut erreicht 
hat. Schmidbauer blickte mit Stolz auf 
die Entwicklung des Schulungszentrums 
zurück: Seit vor fast genau fünf Jahren 
der Beschluss gefasst worden sei, dieses 
Zentrum zu errichten, sei eine vorbildli-
che Tieranlage, gepaart mit Schulungs-
räumen und eingerichteten Klassenräu-
men für den praktischen Biologie-Schul-
unterricht, entstanden. Leider seien die 
letzten beiden Jahre durch erhebliche 
Querelen geprägt gewesen; nunmehr sei 
aber der Grundstein für einen Neuan-
fang gelegt. Insbesondere die konflikt-
freie Belieferung mit Vogelringen sei si-
chergestellt; der BNA könne also weiter-
hin seinen ihm verliehenen hoheitlichen 
Aufgaben nachkommen.
 Schmidbauer zeigte die Perspektiven 
der Verbandsarbeit in der nächsten Zeit 
auf: Neben der Mitarbeit an neuen und 
der Überarbeitung der bestehenden Gut-
achten – er wies besonders auf das Qual-
zucht-Gutachten hin – müsse die Sach-
kundeschulung nach § 11 TierSchG für 
gewerbliche Tierhalter ausgebaut wer-
den; der – noch freiwillige – „Tierführer-
schein“ zum Nachweis der „Jedermanns-
Sachkunde“ nach § 2 TierSchG solle da-
gegen in Händen der Züchterverbände 
bleiben. Besonders stellte Schmidbauer 
das Konzept „BNA und Schule“ heraus: 
Die Sensibilisierung von Kindern und de-

ren Heranführung an eine verantwor-
tungsbewusste Tierhaltung sowie die 
Erstellung von Unterrichtseinheiten sei-
en eine besonders wichtige Aufgabe für 
den Verband. Einrichtungen wie ein 
„Lernort Wiese“ und das „Bienenhotel“ 
seien hierfür besonders geeignet. Es sei 
zu hoffen, dass die bislang ausgebliebe-
ne finanzielle Förderung durch die öf-
fentliche Hand nunmehr erreicht werden 
könne.
 Wie Vizepräsident Walter Grau an-
schließend berichtete, ist im artenschutz-
rechtlichen Bereich zwar noch viel Büro-
kratismus aufzufinden; durch den Weg-
fall der Positivlisten-Diskussion besteht 
aber insoweit keine grundsätzliche exis-
tenzielle Bedrohung des Hobbys Tierhal-
tung mehr. Leider, so Grau, führe dies 
zur Auffassung mancher Mitglieder, man 
brauche den BNA nicht mehr. Dies sei 
höchst kurzsichtig; auch im tierschutz-
rechtlichen Bereich (beispielsweise be-
züglich Tierbörsen) sei eine ständige 
Diskussion zu Lasten der Tierhaltung 
nach wie vor vorhanden. Es gebe keine 
Ruhephase für den Verband; nach wie 
vor habe man viele Gespräche zu führen, 
um den Fortbestand der Tierhaltung 
trotz „Gegenwindes“ abzusichern. 
 Die Wandlung des BNA – der Schwer-
punkt seiner Tätigkeit verschiebe sich 
doch sehr vom Arten- zum Tier-, sprich 

Individuenschutz – zeige, das es noch viel 
zu tun gebe. Teilweise unsachgemäße Be-
strebungen außerhalb Deutschlands, der-
art hohe Haltungsbedingungen durchzu-
setzen, dass die private Tierhaltung un-
möglich gemacht würde, gäben Grund 
zur Sorge und machten den Handlungs-
bedarf deutlich. So würden beispielswei-
se in der Schweiz derart große Gehege-
größen für Greifvögel gefordert, dass die 
Tiere beim Fliegen zu hohe Geschwindig-
keiten erzielten und sich dann verletzen. 

Jahreshauptversammlung: 
Walter Grau zum neuen 
BNA-Präsidenten gewählt   

1   Der scheidende Präsident Bernd 

Schmidbauer bei seinem Rückblick

2   Das Präsidium lauscht dem Kassen-

bericht.
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 Grau forderte im Bereich der Vogel-
kennzeichnung den Einheitsring für die 
drei Bereiche Artenschutzrecht, Psittaco-
seVO und WildschutzVO. Hier könne viel 
Bürokratie abgebaut werden. 
 Nach kurzen Berichten der Vizepräsi-
denten Elster und Feuchter, der gleich-
falls klarmachte, dass eine starke Ge-
meinschaft gerade gegenüber bürokrati-
schem Handeln notwendig sei, erstattete 
BNA-Geschäftsfüher Lorenz Haut Be-
richt. Er erwähnte besonders die Förde-
rung des Schulungszentrums durch die 
Dietmar-Hopp-Stiftung und bedauerte 
gleichfalls die demgegenüber fehlende 
Förderung durch öffentliche Mittel. Haut 
stellte die breite Akzeptanz des BNA in 
Kreisen der Tierärzteschaft heraus. Be-
züglich der immer wieder festzustellen-
den Bemühungen mancher Tierschutzor-
ganisationen, die Tierhaltung in mensch-
licher Obhut so weit wie möglich zu re-
duzieren, betonte er die Notwendigkeit 
eines konstruktiven Dialogs. Die Forde-
rungen des BNA dahingehend, dass die 

artenschutzrechtliche Meldepflicht bei 
Anhang-B-Arten sowie die seit Jahren 
umstrittene artenschutzrechtliche Be-
weislastumkehr wegfielen, würden wohl 
weiterhin am Widerstand des Bundes-
länder scheitern. Hingegen sehe er reelle 
Chancen bei der Durchsetzung eines ein-
heitlichen Vogelrings nach BArtSchVO, 
PsittacoseVO und WildschutzVO. 
 Bezüglich der Haltung gefährlicher 
Tiere sei der BNA gleichfalls aktiv; Haut 
sprach sich, schon aus Gründen der Kon-
trollmöglichkeit, gegen ein Haltungsver-
bot aus, forderte aber strenge Kontrollen 
(Bestandsbuch, Sicherheitsauflagen, 
Meldepflicht, spezieller Sachkundenach-
weis). 
 Der Geschäftsführer verhehlte nicht, 
das er die aktuelle Entwicklung (Mitglie-
derzahlen, fehlende Förderung) mit Sor-
ge betrachte. Er dankte dem Präsidenten 
und den Vizepräsidenten abschließend 
für die gute Zusammenarbeit.
 Der Kassenbericht von Vizepräsident 
Udo Elster zeigte, dass – sicherlich verur-

sacht durch die Abwanderung von Mit-
gliedern, aber auch durch das Fehlen ei-
gentlich erwarteter Förderungen – die 
finanzielle Lage des BNA verbesserungs-
bedürftig ist. Der von Kurt Landes vorge-
tragene Prüfbericht bescheinigte hinge-
gen eine vorbildliche Kassenführung, so 
dass der Vorstand einstimmig entlastet 
werden konnte. 
 Der von BNA-Vizepräsident vorge-
brachte Antrag, den scheidenden Präsi-
denten Schmidbauer sowie Vizepräsi-
dent Karl-Heinz Spitzer, der dem BNA in 
vergangenen Jahren gleichfalls als Präsi-
dent vorgestanden hatte, zu Ehrenpräsi-
denten zu ernennen, wurde sodann ein-
stimmig angenommen. 
 Für das Präsidentenamt stellte sich 
Walter Grau zur Verfügung, der nicht 
nur Gründungsmitglied des BNA ist, son-
dern den Verband vom ersten Tage an als 
Vizepräsident begleitet hat. Seine Wahl 
erfolgte ebenso einstimmig wie die der 
Vizepräsidenten Udo Elster, Dr. Marcel-
lus Bürkle und Kurt Landes. Nach der 

Wahl der Kassenprüfer Thöse und Görze 
endete eine Jahreshauptversammlung, 
die dem BNA hoffentlich den Weg zu 
vielen weiteren Jahren erfolgreicher Ar-
beit wies.  Dietrich Rössel

3   BNA-Geschäftsführer Lorenz Haut 

bei seinem ausführlichen Tätigkeits-

bericht.

4   Der neu gewählte Präsident Walter 

Grau blickt hoffnungsvoll in die Zu-

kunft.

6   Lorenz Haut überreicht die Ehren-

urkunde an Karl-Heinz Spitzer.

6   Walter Grau bei der Überreichung 

der Ehrenurkunde an Bernd Schmid-

bauer.

Fotos: BNA
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 8  Veranstaltungen

Vom 2. bis 4. September fand im Schu-
lungszentrum des BNA in Hambrücken 
– in Zusammenarbeit mit dem BNA – die-
ses Papageienwochenende statt. Die Be-
liebtheit dieser Veranstaltung zeigt sich 
auch darin, dass sie auch dieses Jahr 
wieder komplett ausgebucht war.

Das Wochenende begann am Freitag-
abend mit einem Begrüßungscocktail 
und einem gemütlichen Beisammensein, 
das bis weit in die Nacht ging

Am Samstag begrüßte BNA-Geschäfts-
führer Lorenz Haut die Teilnehmer noch 
einmal offiziell und leitete dann über in 
den Vortragsblock, den Dr. Marcellus 
Bürkle eröffnete. Sein Thema war die 
„Papageienhaltung im 21. Jahrhundert“. 
Und das bedeutet, so Dr. Bürkle, „Vogel-
haltung auf höchstem Niveau zu betrei-
ben“, denn „das sind wir den Vögeln 
schuldig und nur so ist Vogelhaltung 
heute zu verantworten und dem Gesetz-
geber gegenüber zu vertreten“.

In seinem Vortrag spannte er den Bo-
gen von Käfigen und Volieren, deren Ein-
richtung, der Beschäftigung der Tiere, 
über Freiflugmöglichkeiten bis hin zur 
sinnvollen Fütterung. „Ernährungsbe-
dingte Krankheiten müssen heute nicht 
mehr sein“, so Dr. Bürkle.

Dr. Matthias Reinschmidt sprach da-
nach über den „Aufbau von Papageien-
zuchtstämmen in der Loro Parque Fund-
ación“ und gab dabei einige Beispiele 
von Zuchterfolgen aus dem Loro Parque.  
Seiner Meinung nach bedeutet Arterhal-
tung durch Zucht, dass man sich auf we-
nige Arten spezialisieren sollte und dabei 
erfolgreiche Zuchtstämme aufbauen 
müsste. „Ein Paar ist kein Paar“, so Dr. 
Reinschmidt“. Wenn Arten erhalten wer-
den können, so der Zoologische Direktor 
des Loro Parque, dann nur durch die 

Züchter, denn Zoologische Einrichtun-
gen könnten das nur im Ausnahmefall.

In seinem nachfolgenden Vortrag 
sprach er über „Blaue Aras“ und schilder-
te seine Reise mit Frank Elstner nach 
Brasilien wie auch die Zuchterfolge im 
Loro Parque bei Spix- und Lear-Ara.

Nach der Mittagspause hatte Susanne 
Rückemann das Wort und sprach über 
„Papageien können lernen – aber wie?“. 
Sie betreibt den „Papageienhof Dreilän-
dereck“ und bietet in begrenztem Um-
fang den Papageien Platz, die es auf ih-
rem Lebensweg nicht so gut getroffen 
haben. Außerdem beschäftigt sie sich be-
sonders mit dem Verhalten von Papagei-
en.

Frau Rückemann führte aus, das Papa-
geien stressfrei in Menschenobhut leben 
sollten und deshalb bestimmte Verhal-
tensweisen zu lernen haben (z. B. Tier-
arztbesuche, gesichertes freies Fliegen, 
auf die Waage gehen usw.). Bei diesem 
Verhaltenstraining muss man auf das an-
geborene Verhalten der Tiere zurück-
greifen und darauf aufbauen. „Egal wel-
ches Verhalten ein Papagei zeigt, man 
kann es verstehen und man kann es ver-
ändern“, so Susanne Rückemann. Basis 
ist dabei das Vertrauen des Tieres in den 
Menschen. Strafen hält Frau Rückemann 

für kontraproduktiv, sie haben ihrer Mei-
nung nach in der Papageienhaltung 
nichts zu suchen. Sie sagte auch: „Papa-
geien werden nicht geboren, um den 
Menschen zu verstehen, sondern die 
Menschen sollten lernen, die Vögel zu 
verstehen.“ 

Dr. Bürkle ging im nachfolgenden Vor-
trag auf „Neues aus der Papageienmedi-
zin“ ein und führte dabei aus, dass ein 
großer Fortschritt darin liegt, dass es 
heute sehr viel mehr qualifizierte und 
gut ausgebildete Tierärzte auf diesem 
Gebiet gibt als früher. Dr. Bürkle gab 
dann einen Überblick über alle relevan-
ten Erkrankungen im Bereich Viruser-
krankungen, bakterielle Erkrankungen, 
Pilzerkrankungen und parasitäre Krank-
heiten und vermittelte den Tagungsteil-
nehmern den aktuellen Kenntnisstand. 

Wichtig war für Dr. Bürkle noch einmal 
die Aussage: „Erkennen von Krankheiten 
steht an erster Stelle“, weswegen es für 
die Züchter und Halter besonders wichtig 
ist, ihre Tiere immer genau zu beobach-
ten und auch kleine Veränderungen im-
mer im Auge zu behalten und darauf ent-
sprechend richtig zu reagieren.

Das Thema von BNA-Geschäftsführer 
Lorenz Haut hieß nach einer Pause „Pa-
pageienhaltung aus Sicht des BNA“. Da-
bei führte er aus, was man alles beachten 
muss, wenn man Papageien halten und 
züchten will. Er gab einen Überblick über 
die nationale und internationale Gesetz-
gebung und bestehende Abkommen und 
sagte: „Wir haben in Deutschland das 
beste Tierschutzgesetz der Welt.“

Des Weiteren sprach Lorenz Haut über 
die Kennzeichnung und stellte die BNA-
Forderungen zur Tierhaltung vor. Er 
machte dabei deutlich, dass sich die Vo-
gelhaltung in einigen Bereichen selbst 

1 Beim Papageienwochenende durfte auch 

getanzt und gelacht werden.

2 Dr. Bürkle und Dr. Reinschmidt bei der 

Übergabe der Spende von Wolfgang Kiess-

ling an BNA-Geschäftsführer Lorenz Haut.

3 Ein immer gern gesehener Gast: Dr. 

Matthias Reinschmidt

4 Susanne Rückemann vom Papageienhof 

Dreiländereck. 

Dr. Bürkles 
Papageienwochenende
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angreifbar macht. Wenn es dadurch zu 
Verboten und Einschränkungen kommen 
würde, trifft das dann aber nicht nur ei-
nen Teil der Vogelhalter, sondern alle! 

Oberstes Ziel der Tierhaltung in Men-
schenhand muss sein, dass das Tier nicht 
zum „Spielball“ und zum Versuchsobjekt 
des Menschen wird. Ein Tier muss in 
seiner „Natürlichkeit“ erhalten, gehalten 
und vermehrt werden. Jeder ernsthafte 
Tierhalter sollte daran Interesse haben.

Der Samstag endete mit einem Grill-
fest, dem inzwischen obligatorischen Pa-
pageienquiz und einem bis lange in die 
Nacht gehenden Erfahrungsaustausch 
der Teilnehmer. 

Am Sonntag berichtete Dr. Bürkle in 
einem mit zahlreichen Bildern bestück-
ten Reisebericht noch über „Australien 
– Land der Papageien“ und Susanne 
Rückemann machte bei einer praktischen 
Vorführung deutlich, wie ein Freiflug 
von Papageien mit dem „Aviator“ mög-
lich ist. 

Nach der Mittagspause konnte von den 
Teilnehmern noch die Papageienzucht-
anlage von Meyer/Schöffler besucht 
werden.

Insgesamt eine Veranstaltung, bei der 
alle Teilnehmer etwas lernen und für 
ihre eigene Papageienhaltung und -zucht 
vieles an Informationen mit nach Hause 
nehmen konnten. Besonders das Team 
um Lorenz Haut hatte sich wieder richtig 
ins Zeug gelegt und eine „Wohlfühlatmo-
sphäre“ für alle Teilnehmer geschaffen, 

so dass sich alle schon auf das hoffent-
lich auch 2012 wieder stattfindende „Dr. 
Bürkles Papageienwochenende“ freuen 
können.

Im Rahmen der Veranstaltung überga-
ben Dr. Reinschmidt und Dr. Bürkle noch 

Kölle Zoo ist mit derzeit 600 Mitarbei-
tern und elf Kölle-Zoo-Fachmärkten ein 
expandierendes Unternehmen des Zoo-
fachhandels und sucht für seinen Vogel-
bereich Züchter, denen eine artgerechte 
Haltung am Herzen liegt und die bereit 
sind, ihre Vögel an Kölle Zoo zu verkau-
fen.

Aus diesem Grund fand am 1. Juni 
2011 in den Räumlichkeiten des BNA in 
Hambrücken ein Informationsabend für 
die Züchter statt. Dabei informierten 
Thorsten Wengelnik und Sonja Grbovic  
mit Unterstützung von Heinz Schrempp 
die zahlreich angereisten Vogelzüchter 
über diese Kölle-Zoo-Aktion.

Kölle Zoo möchte ein bundesweites 
Züchternetzwerk aufbauen, um damit 
die Qualität der Tiere zu steigern und die 
Versorgungssicherheit in den Fachmärk-
ten zu garantieren. Außerdem will man 
mit dieser Zusammenarbeit Züchter-Köl-
le Zoo erreichen, dass von Anfang an 
optimale Zucht- und Haltungsbedingun-
gen der Vögel gewährleistet sind und 
dazu der Stellenwert und das Image des 
Vogels als Heimtier gestärkt und lang-
fristig gesichert wird.

Kölle Zoo erwartet von den sich betei-
ligenden Züchtern, dass ihre Vogelzucht 
transparent, tiergerecht und „vorzeig-
bar“ ist. Mitarbeiter von Kölle Zoo wer-
den die Haltungsbedingungen bei den 
Züchtern vor Ort deshalb auch anschau-
en, eventuell zusammen mit einem Vete-
rinär. Höchstmögliche Tierqualität ist 
gefragt und die Fachmärkte erwarten ei-
ne entsprechende Versorgungssicherheit. 
Auch die aktuellen Tierschutzrichtlinien 
müssen umgesetzt werden.

Der Züchter profitiert durch geregelte 
Abnahme und profes-sionelle Vermark-
tung der Nachzuchten. Außerdem wird 
er Teil eines Züchternetzwerkes als einer 
Plattform zum Austausch mit gleichge-
sinnten Fachleuten. Er kann dabei auch 
auf die Betreuung von Fach-Tierärzten 
zurückgreifen. Kölle Zoo bietet den Ver-
tragszüchtern auch faire Preise für ihre 
Vögel, so z. B. für Wellensittiche 13 Euro, 
für Kanarien 17 bis 25 Euro, für Nym-
phensittiche 25 Euro und für Agaporni-
den 20 bis 25 Euro pro Vogel (weitere 
Preise bei Kölle Zoo erfragen).
 Wie kann man Vertragszüchter bei 
Kölle Zoo werden? Melden Sie sich bei 

Kölle Zoo. Dann wird festgestellt, welche 
Arten Sie züchten. Es erfolgt eine Besich-
tigung der Zuchtanlage vor Ort. Bei Zu-
standekommen einer Zusammenarbeit 
werden die Liefermengen gemeinsam 
geplant und den Züchtern die optimal 
liegende Vertragsfiliale zugeteilt.
 Kölle Zoo strebt deshalb eine dauer-
hafte Zusammenarbeit im Bereich der 
Kleinvögel an und sichert den Züchtern 
die exklusive Lieferpartnerschaft mit den 
entsprechenden Filialen zu. Weitere In-
formationen erhalten Sie dazu bei: 
Thorsten Wengelnik, Tel. (0711) 887709-
28, E-Mail: t.wengelnik@koelle-zoo.de

Kölle Zoo sucht Vogelzüchter

Veranstaltungstermine 2012
Über die Veranstaltungen im Jahr 2012 in den 
Räumen des BNA-Schulungszentrums kön-
nen Sie sich immer auf unserer Webseite 
„www.bna-ev.de“ informieren. Außerdem 
berichten wir darüber aktuell auch immer in 
unserem Newsletter, den Ausgaben von 
„BNA-Aktuell“ sowie auf unserer neuen Face-
book-Seite, die demnächst eröffnet wird.

eine private Spende von Loro-Parque-
Gründer Wolfgang Kiessling. Ein Scheck 
in Höhe von 5.000 Euro soll die von 
Wolfgang Kiessling sehr geschätzte Ar-
beit des BNA unterstützen und fördern.

J. Tatone

1 Kölle Zoo sucht Vogelzüchter als 
Vertriebspartner.

2 BNA-Geschäftsführer Lorenz Haut (li.) 
und Thorsten Wengelnik (Kölle) bei der 
Begrüßung.

Fotos: MagaSign
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 10  BNA-Umwelt-Schulprojekt

Der Bundesverband für fachgerechten 
Natur- und Artenschutz (BNA) bietet in 
seinem neuen Schulungszentrum in 
Hambrücken nicht nur für die Fort- und 
Weiterbildung von Erwachsenen aus 
dem ganzen Bundesgebiet optimale Vor-
aussetzungen, sondern ermöglicht im 
Rahmen des im Jahre 2007 ins Leben 
gerufenen Schulprojekts für praktischen 
Biologieunterricht auch Schulklassen 
aus der Region den direkten Kontakt zu 
Tieren und zur Natur. BNA-Geschäfts-
führer Lorenz Haut: „Wir bieten Schü-
lern aller Altersstufen und aller Schular-
ten die Möglichkeit, selbst zu Forschern 
zu werden“. Über 3.000 Schüler nutzten 
pro Jahr gemeinsam mit ihren Lehrern 
diese Gelegenheit und seien begeistert, 
heißt es beim BNA, dessen Slogan „Bio-
tope schützen, Natur bewahren, Arten 
erhalten“ über allem steht. 

Jetzt waren gleich drei zweite Klassen 
der Lußhardtschule Forst im modernen 

Hambrückener Schulungszentrum zu 
Gast. Die Themengebiete „Der Frosch“ 
sowie „Haustiere“ wurden von den Klas-
senlehrerinnen Dagmar Benz, Doris 
Greulich und Gisela Merkle im Vorfeld 
gewünscht und wurden im Anschluss 
beim BNA unter Einbeziehung der mo-
dernen Tieranlagen nach pädagogischen 
Aspekten am ausgewähltem Tierbestand 
umgesetzt. So konnten die Zweitklässler 
nicht nur Frösche beim Springen und 
Schwimmen beobachten, sondern auch 
selbst einmal am BNA-eigenen Teich 
nach Kaulquappen Ausschau halten. Da-
bei bekamen die Kids unter der umsich-
tigen Anleitung der beiden Diplom-Bio-
logen Michael Schmid und Jürgen Hirt 
ein Gefühl für die empfindliche Amphi-
bienhaut. 

Die unterschiedlichen Ansprüche der 
verschiedenen Haustiere, die vom Aqua-
rienfisch bis zum Kaninchen reichen, 
standen im Mittelpunkt der zweiten Un-
terrichtseinheit und wurden von den 
jungen Schülern mithilfe vorbereiteter 
Arbeitsmaterialien erkundet und durch 
selbst gemalte Bilder kreativ umgesetzt. 
Michael Schmid: „Der BNA füllt mit sei-
nem Angebot die Lücke, die bei den jün-
geren Generationen durch mangelnden 
Zugang zur Natur entstanden ist. Nur 
wer als Kind Tiere kennen und schätzen 

gelernt hat, wird sich später auch für die 
Erhaltung der Natur engagieren.“

Dies sieht auch Rektor Gerhard Freund 
so. Der Leiter der Forster Lußhardtschule 
ist stellvertretender Landesvorsitzender 
des Verbandes Bildung und Erziehung 
(VBE) in Baden-Württemberg und war 
schon etliche Male im Hambrückener 
Schulungszentrum. Er sagt: „Ich bin 
froh, dass in unserer unmittelbaren 
Nachbarschaft eine solche Einrichtung 
vorhanden und damit ein optimaler, pra-
xisnaher Unterricht möglich ist“. BNA-
Geschäftsführer Lorenz Haut: „Mich hat 
begeistert, wie sich die Kinder auch nach 
der Unterrichtseinheit eingebracht und 
mit dem Thema später in der Schule aus-
einandergesetzt haben“. Als Dankeschön 
wurden die BNA-Aktivisten zu einem 
Kurzbesuch in die Lußhardtschule einge-
laden, wo ihnen die Kinder drei großflä-
chige, selbst mit Sprüchen und Bildern 
gestaltete Plakate überreichten. Klassen-
lehrerin Dagmar Benz, die vor allem die 
Nachhaltigkeit des Gelernten heraus-
stellte, begeistert: „Die Kinder erzählten, 
dass sie vor Ort viele Dinge tun konnten, 
die in dieser Art sonst nicht möglich 
sind“. Das BNA-Umwelt-Schulprojekt 
wird durch die finanzielle Unterstützung 
der Dietmar-Hopp-Stiftung erst ermög-
licht. „Wir hoffen“, so Lorenz Haut „dass 
unser Projekt durch die neue Landesre-
gierung gefördert und am Leben erhal-
ten wird. Ansonsten müssten wir das er-
folgreiche Schulprojekt einstellen“. Der 
Waghäuseler Bürgermeister und Land-
tagsabgeordnete Walter Heiler hat be-
reits signalisiert, dass er sich bei der Lan-
desregierung für die Fortsetzung der 
BNA-Umweltschule einsetzen will. Un-
terstützung kommt auch von den Grünen 
aus Berlin. Die parlamentarische Ge-
schäftsführerin und Bundestagsabgeord-
nete Undine Kurth will sich direkt an 
Ministerpräsident Winfried Kretschmann 
wenden.  Hans-Joachim Of

Interessierte Eltern und Lehrkräfte 
wenden sich für weitere Informatio-
nen an die E-Mail-Adresse unterricht@
bna-ev.de

Hautnaher Tierunterricht 
nach pädagogischen 
Aspekten umgesetzt 
Drei Schulklassen aus Forst zu Besuch beim BNA Hambrücken

Die Zweitklässler der Lußhardtschule Forst 

überreichen zusammen mit Lehrkräften und 

Schulrektor ihre selbst gefertigten Plakate 

an BNA-Geschäftsführer Lorenz Haut und 

die mitgekommenen Biologen.

Foto: Hans-Joachim Of
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Unter diesem Motto fand am 9. 4. 2011 
ein vom Bundesverband für fachgerech-
ten Natur- und Artenschutz (BNA) initi-
iertes Symposium in Hambrücken statt.

Vorab so viel: Es ist dem BNA als Ver-
fechter der Durchführung tierschutzkon-
former Tierbörsen gelungen, eine har-
monische Veranstaltung durchzuführen, 
bei denen vom Tierbörsenveranstalter 
über Vertreter der Politik bis hin zu Tier-
schutzorganisationen, die die Durchfüh-
rung von Börsen eigentlich strikt ableh-
nen, alle zu Wort kamen – und vor allem: 
Man ließ sich gegenseitig zu Wort kom-
men!

Nachdem seit Juni 2006 die Leitlinien 
zur Ausrichtung von Tierbörsen, heraus-
gegeben vom Bundesministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz, vorliegen, bot das Symposi-
um gute Gelegenheit, den aktuellen 
Stand des Tierschutzes auf Börsen, das 
Erreichte, Erreichbare und zu Erreichen-

de darzustellen. BNA-Geschäftsführer 
Lorenz Haut stellte einleitend einige der 
Forderungen des BNA an die Veranstal-
ter von Tierbörsen dar: So sollten Börsen 
grundsätzlich im Interesse der Tiere nur 
eintägig sein; nur – private – Tierhalter 
sollten als Anbieter auftreten; insbeson-
dere die Leitlinien seien strikt umzuset-
zen und gefährliche Tiere hätten auf Bör-
sen aus Sicherheitsgründen nichts zu 
suchen. Haut forderte besonders die 
Fortbildung der Amtsveterinäre und wies 
darauf hin, dass die Vollzugsbehörden 

gerade an Wochenenden, dem üblichen 
Zeitpunkt für die Veranstaltung von Tier-
börsen, oft vor dem Problem des Perso-
nalmangels stünden.

Dr. Ursula Kluge vom Bundesverbrau-
cherministerium (BMELV) ging anschlie-
ßend auf die Frage ein, ob die Leitlinien 
zur Ausrichtung von Tierbörsen aus-
reichten. Die Forderung, Belastungen für 
die Tiere auf das unvermeidbare Min-
destmaß zu reduzieren, stehe an obers-
ter Stelle. Die Leitlinien erfüllten ihre 
Aufgabe dahingehend, einerseits die 

Tierbörsen – Anspruch, 
Realität und Zukunft 
BNA-Symposium in Hambrücken

1 Das Tierbörsen-Symosium im BNA-

Schulungszentrum in Hambrücken war 

sehr gut besucht.

2 In einem Pressegespräch wurden Jour-

nalisten der regionalen und überregio-

nalen Zeitungen und Zeitschriften über 

das Thema Tierbörsen informiert.

1

2
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Tierhalter – Anbieter und Erwerber –, 
andererseits aber auch die Veterinärbe-
hörden und nötigenfalls die Gerichte bei 
der Beantwortung der Frage, ob die Tier-
haltung im Rahmen der Börse den Vor-
gaben des Tierschutzgesetzes entspre-
che, zu unterstützen. Im Rahmen der 
tierschutzrechtlichen Genehmigung ei-
ner Tierbörse sei es daher sinnvoll, die 
Tierbörsenleitlinien als Nebenbestim-
mung zum festen und damit verbindli-
chen Bestandteil der tierschutzrechtli-
chen Genehmigung zu machen. Ferner 
sei dem Veranstalter sinnvollerweise die 
Auflage zu machen, eine tierschutzrecht-
lich ausreichende Börsenordnung zu er-
lassen.

Die mitunter erhobene Forderung, 
dem Inhalt der Leitlinien als Rechtsver-
ordnung eine zusätzliche und selbststän-
dige Rechtsverbindlichkeit zu verleihen, 
wies Kluge zurück. Ein Großteil der Leit-
linien lasse sich nicht in Verordnungs-
form umsetzen und gehe auf diese Weise 
verloren. Ebenso wenig habe es Sinn, die 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 
Tierschutzgesetz (AVV) zu ergänzen und 
zu erweitern; diese richte sich nicht an 
den Tierhalter, sondern an die Vollzugs-
behörden. Grundsätzlich stehe mit dem 
Tierschutzgesetz und den Möglichkeiten, 
über dieses die notwendigen Haltungs-
bedingungen für die Tiere während einer 
Börse durchzusetzen, das nötige rechtli-
che Instrumentarium zur Verfügung.

 Dr. Pyczak vom Ministerium Ländli-
cher Raum (Baden-Württemberg) stellte 
im Anschluss die tierschutzrechtlichen 
Voraussetzungen und Vorgaben für die 
Veranstaltung von Tierbörsen vor. Er 
wies besonders auf das Europäische 
Übereinkommen vom 13. 11. 1987 zum 
Schutz von Heimtieren hin sowie auf das 
dazugehörige Bundesgesetz von 1991. 
Ferner nannte er das Tierschutzgesetz 
samt der dazugehörigen AVV sowie die 
Tierschutz-Hundeverordnung und er-
wähnte auch die Vorschriften der §§ 42 
ff. des Bundesnaturschutzgesetzes. Pycz-
ak wies insbesondere auf die Möglichkei-
ten hin, die das Tierschutzgesetz bei der 
Feststellung von Verstößen gibt – von 
Anordnungen mit Sofortvollzug nach § 
16 a bis hin zur Möglichkeit der Einzie-
hung der Tiere nach den §§ 19 und 20 
TierSchG. Auch nach Nr. 12. 2 der AVV 
könne im Übrigen die Erstellung einer 
Börsenordnung vom Veranstalter ver-
langt werden. 

Aus der Sicht des für die Kontrolle der 
Tierbörsen verantwortlichen Amtsveteri-
närs berichtete Dr. Ebert (Stadt Karlsru-
he). Stichproben würden in der Regel im 
Einzelfall bei Vorliegen eines Anfangs-
verdachtes durchgeführt; ein Kontroll-
team aus Mitarbeitern des Veterinäram-
tes (Tierschutz), der Naturschutzbehör-
de (Natur- und Artenschutz), ggf. des 

Gewerbeamtes und Spezialisten für die 
angebotenen Tiergruppen sei hierbei an-
wesend. Ebert erwähnte besonders die 
Notwendigkeit, etwaige Verwarnungen 
niemals ohne die Verhängung eines Ver-
warn- oder Bußgeldes auszusprechen. 
Hierauf solle nach Möglichkeit bereits in 
der Börsenordnung hingewiesen wer-
den. Die Verwarn- und Bußgelder seien 
in aller Regel nicht gegen den Börsenver-
anstalter zu erheben, sondern gegen den 
Aussteller. Bei Anbietern aus dem Aus-
land sei eine Sicherheitsleistung zu erhe-
ben. Als besonderes Problem in der Voll-
zugspraxis stellte Ebert die oft zu kleinen 
Behältnisse heraus.

Die Tierschutzorganisation „Pro Wild-
life“ hat sich in den letzten Jahren als 
„Vorreiter“ der Forderung nach einem 
strikten Verbot von Tierbörsen hervorge-
tan. Dr. Sandra Altherr kritisierte denn 
auch die ihrer Auffassung nach völlig 
unzureichenden Zustände auf Reptilien-
börsen, von zu kleinen Behältnissen über 
deren mangelnde Ausstattung (Wasser, 
Rückzugs- und Klettermöglichkeiten 
etc.) bis hin zu dem nach ihrer Ansicht 
regelmäßig nicht tiergerechten Umgang 

mit den Tieren durch Herumreichen, 
Schütteln, Vorratshaltung unter dem 
Tisch etc. Auch würden oft gestresste 
und geschwächte Tiere angeboten. Eben-
so seien Sonderpreise und Mengenrabat-
te zu beobachten. 

Auch seitens des Deutschen Tier-
schutzbundes wurde eher grundsätzliche 
Kritik an jeglicher Art der Tierbörsen ge-
übt. Henriette Mackensen und James 
Brückner gingen auf die Vogel- und 
Fischbörsen ein, die im Gegensatz zu 
Reptilienbörsen eher regional und eher 
von nichtgewerblichen Anbietern domi-
niert seien. Auch hier wurde das Herum-
reichen der Tiere kritisiert wie auch 
mangelhafte Transportbehältnisse. Die 
– wenn auch nicht vorgeschriebene – Ab-
schrankung zu den Besuchern fehle oft. 
Ebenso wurde das Anbieten von Wild-
fängen scharf kritisiert und der Aus-
schluss von auffällig gewordenen Anbie-
tern gefordert. Brückner favorisierte 
weiterhin ein generelles Verbot von Tier-
börsen und forderte als Mindestmaßnah-
me, dass die Tierbörsen-Leitlinien we-
nigstens in Verordnungsform Gültigkeit 
erlangen sollten. 

3

4 5
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 Aus der Sicht des Veranstalters einer 
(Reptilien-)Börse präsentierte Werner 
Wolf seine Vorstellungen einer tierge-
rechten Börse. Wolf stellte seine Check-
liste für die Börse vor, in der Wärmeiso-
lierung, Deklaration, Behältergröße und 
diverse andere Merkmale anzugeben sei-
en. Bei problematischen Anbietern sei 
ein Börsenverbot, ggf. auch die Einschal-
tung des Veterinäramtes, in Erwägung 

zu ziehen. Ein regelmäßiger „runder 
Tisch“ mit Veranstaltern, Fachorganisati-
onen und Behördenvertretern sei drin-
gend wünschenswert. Wolf forderte bun-
desweit einheitliche Formulare für die 
Tierbörsen sowie eine einheitliche De-
klaration der Behältnisse. Auch die An-
wesenheit eines spezialisierten Tierarz-
tes während der Veranstaltung sei zu 
fordern. 

Willi Schönleber berichtete aus Sicht 
des Veranstalters einer Zierfischbörse. 
Auch er forderte die Voraberstellung ei-
ner Börsenordnung sowie die Einrei-

chung einer Stockliste, die Benennung 
eines Börsenwartes sowie – als Regelfall 
– den Nachweis der Sachkunde des An-
bieters. 

 Als Veranstalter von Vogelbörsen be-
richteten abschließend Jörg Mildenber-
ger und Albert Hien. Die Beschränkung 
auf private Anbieter sei ebenso notwen-
dig wie die Beschränkung auf 25 Tiere 
pro Anbieter. Der Aufbau solle schon am 
Vortag erfolgen, hierbei sei auf die Mög-
lichkeit des zügigen Transportes der Tie-
re in die Börsenhalle zu achten (viele 
Einlässe). Amtstierärzte und Kontroll-
personal sollten anwesend sein. Am Ver-
anstaltungstag sei einige Zeit vor der 
Öffnung für die Besucher ebenso zu ver-
fahren. Wichtig sei die Sicherstellung 
geeigneter Transportmöglichkeiten, ggf. 
seien Kartons – auch durch Händler – 
anzubieten. Das Herumtragen gekaufter 
Tiere unter dem Arm sei zu unterbinden. 
Den Käufern sei auch die Möglichkeit zu 
geben, die erworbenen Tiere in einem 
Unterbringungsraum bis zum Verlassen 
der Börse abzustellen. Eine Börsenord-
nung müsse schon im Vorfeld vorhanden 
sein und bekanntgegeben werden. Wäh-

rend der Börse sei die Rufbereitschaft 
eines Tierarztes sicherzustellen. 

Verstoße ein Anbieter gegen die Bör-
senordnung bzw. gegen tierschutzrecht-
liche Vorschriften, müsse er notfalls der 
Börse verwiesen werden. Um Verstöße 
ggf. sofort beheben zu können, sollten 
Käfige, Beschriftungsmaterial etc. zum 
Kauf angeboten werden. Sachkundige 
Kontrollen seien ebenso wichtig wie 
Nachgespräche, um künftige Börsen zu 
optimieren. 

Dem BNA ist es hier – wohl erstmalig 
– gelungen, nicht nur Veranstalter, Be-
hördenvertreter und Politiker an einem 
Tisch zu versammeln, sondern auch Ver-
treter derjenigen Vereinigungen, die sich 
traditionell und grundsätzlich seit lan-
gem gegen jegliche Tierbörsen ausspre-
chen. Dass dies gelungen ist, dass diese 
Veranstaltung bei aller Unterschiedlich-
keit der Auffassungen doch in vielen Ein-
zelpunkten erstaunlich weiten Konsens 
zutage brachte, ist überraschend und er-

freulich. Der BNA wird sich weiterhin in 
Zusammenarbeit mit Politik, Veranstal-
tern und Behörden dafür einsetzen, dass 
Tierbörsen als Teil einer verantwortungs-
voll betriebenen Tierhaltung stattfinden; 
er wird aber auch gleichfalls sein Enga-
gement dahingehend fortsetzen, dass bei 
Tierbörsen der maximal mögliche Tier-
schutz sichergestellt und die Belastun-
gen der Tiere so weit wie irgend möglich 
reduziert werden. Die zu Recht gut be-
suchte Veranstaltung am 9. 4. 11 könnte 
– und sollte – der Annäherung bisher 
unvereinbarer Positionen dienen – zum 
Wohle des Tieres und zur Förderung ver-
antwortungsvollen Börsenbetriebes.

 
Dietrich Rössel

„Verstößt ein Anbieter gegen die 
Börsenordnung bzw. gegen tier-
schutzrechtliche Vorschriften, 

muss er von der Börse verwiesen 
werden“

„Die Beschränkung auf private 
Anbieter ist notwendig“

3 Natürlich gab es zu diesem Thema 

rege Diskussionen.

4 Werner Wolf, Terrarienbörse Ulm, 

Offenburg, Augsburg.

5 Frau Dr. Kluge vom Bundesverbrau-

cherministerium (BMELV).

6 Henriette Mackensen vom Deutschen 

Tierschutzbund bei ihrem Vortrag, links 

BNA-Geschäftsführer Lorenz Haut.

7 Jörg Mildenberger, Vogel- und 

Geflügelbörse Staubing.

8 Dr. Sandra Altherr von Pro Wildlife.

Fotos: Dietmar Schmidt
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Tierschutz konsequent 
umsetzen! 
Lorenz Haut spricht auf dem 2. Tierschutzkongress von 
Bündnis 90/Die Grünen

Am Samstag, 1. 10. 2011, hatte die Bun-
destagsfraktion von Bündnis 90/Die 
Grünen zu ihrem 2. Tierschutzkongress 
in den Berliner Zirkus Cabuwazi gela-
den. Unter dem Motto „Tierschutz kon-
sequent umsetzen“ diskutierten die Teil-
nehmer aus allen Landesstellen darüber, 
wie Missständen in der landwirtschaft-
lichen Tierhaltung und Problemen in 
der Heimtierhaltung begegnet werden 
muss.

Hervorragend organisiert und mode-
riert wurde der Tierschutzkongress von 
der parlamentarischen Geschäftsführe-
rin und tierschutzpolitischen Sprecherin 
von Bündnis 90/Die Grünen, Frau Undi-
ne Kurth. 

Mit dabei waren die stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende Bärbel Höhn sowie 
ihr Bundestagskollege Friedrich Osten-
hoff. Umfangreich waren die Themen-
schwerpunkte wie „Zirkus ohne Tiere“, 
„Bühne frei für Tiere“, „Wie viel Fach-
kunde braucht ein Tier“, „Chamäleons 
im Kinderzimmer „sowie das Themen-
feld „Tierschutz auf dem Teller“. 

Der Bundesverband für fachgerechten 
Natur- und Artenschutz (BNA) war hoch 
erfreut darüber, dass die Bundestags-
fraktion von Bündnis 90/Die Grünen den 
BNA zum zweiten Mal bei einem Tier-
schutzkongress als Referenten eingela-
den hat. Dies bedeutet für den BNA, dass 
unsere Arbeit im Bereich des Tierschut-
zes bei den Grünen anerkannt wird, auch 
wenn man nicht immer gleicher Mei-
nung ist.

„Auf unserem Kongress möchten wir 
uns über aktuelle Tierschutzprobleme 
austauschen, die endlich gelöst werden 
müssen“, so die tierschutzpolitische 
Sprecherin der Grünen, Undine Kurth. 
Fachleute stellten ihre Erkenntnisse vor 
und diskutierten mit den Grünen über 
notwendige Konsequenzen. 

Mein Vortrags- und Diskussionsthema 
war: „Chamäleons im Kinderzimmer?“ 
Diese Position vertrat auch Frau Dr. San-
dra Altherr von Pro Wildlife. Im Grunde 
genommen war es ein Pro und Contra, 
das von beiden Seiten sehr sachlich vor-
getragen wurde und sowohl Pro Wildlife 
als auch der BNA haben ihre Position zur 
Haltung von „Exoten“ vorgestellt. Viel 
Kritik gab es von Pro Wildlife zum The-

ma „Tierbörsen“ und die ablehnende 
Haltung von Frau Dr. Altherr war zu die-
sem Thema deutlich zu spüren. Vonsei-
ten des BNA habe ich hierzu Stellung 
genommen und die Position des BNA 
zum Thema „Tierbörsen“ nochmals deut-
lich dargestellt.

Der BNA ist für Tierbörsen und wird 
sich auch weiterhin für Tierbörsen ein-
setzen, wenn folgende Kriterien von den 
Tierbörsenveranstaltern und Tieranbie-
tern erfüllt werden:

� Die Leitlinien zur Ausrichtung von 
Tierbörsen unter Tierschutzgesichts-
punkten müssen eingehalten werden,

� Tierbörsen dienen dem Austausch 
von nachgezüchteten Tieren unter den 
Tierhaltern und dürfen nicht zu kom-
merziellen Veranstaltungen oder zu 
Flohmärkten verkommen,

� die tier- und artenschutzrechtli-
chen Vorgaben sind einzuhalten,

� das Anbieten von Giftschlangen 
zum Verkauf ist strikt abzulehnen,  

� zur Durchführung von Tierbörsen 
müssen adäquate Räumlichkeiten zur 
Verfügung stehen,

� Tierbörsen müssen von den Amts-
veterinären von Anfang bis Ende über-
wacht werden,

� Verstöße gegen die Leitlinien zur 
Ausrichtung von Tierbörsen müssen 
sofort geahndet werden.

Die Diskussion hat bei allen Beteilig-
ten gezeigt, dass es dringend geboten ist, 
die Leitlinien zur Ausrichtung von Tier-
börsen umzusetzen, da ansonsten die 
weitere Durchführung von Tierbörsen in 
Deutschland nicht mehr möglich sein 
wird. Nach wie vor gibt es Missstände bei 
den Tierbörsen und teilweise ist die Kri-
tik nicht von der Hand zu weisen.

Ein großes Kompliment an alle Betei-
ligten des zweiten Tierschutzkongresses 
von Bündnis 90/Die Grünen, das hervor-
ragend von Frau Undine Kurth und ih-
rem Büro-Team organisiert wurde.  

Lorenz Haut, BNA-Geschäftsführer

Undine Kurth von Bündnis 90/Die Grü-

nen zusammen mit BNA-Geschäftsführer 

Lorenz Haut.
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Stehen Tierbörsen vor 
dem „AUS“? 
In Nordrhein-Westfalen sollen strengere Regelungen 
greifen

Am 22. November 2011 führte das Lan-
desamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz in Nordrhein-Westfalen (LA-
NUV) eine Fachveranstaltung zum The-
ma „behördliche Überwachung von Han-
del, Haltung und Ausstellung exotischer 
Tiere“ im Haus der Technik in Essen 
durch. Hochkarätig waren die Referen-
ten zu diesem Thema aus Ministerium, 
LANUV, Vollzug und Verbänden.

Die behördliche Überwachung von 
Handel und Ausstellung exotischer Tiere 
setzt das deutsche Tierschutzgesetz, ins-
besondere der § 11 TSCHG um. Demzu-
folge ist die verhaltensgerechte Haltung 
und die Frage „Was ist ein Verstoß gegen 
verhaltensgerechte Haltung?“ von zent-
raler Bedeutung für die Einzelfall-Ent-
scheidung der Kreisordnungsbehörden 
in NRW vor Ort.

Der Präsident des Landesamts für Na-
tur, Umwelt und Verbraucherschutz, 
Herr Dr. Heinrich Bottermann, erläuterte 
in seinem Grußwort, dass bei der Über-
wachung die Vollzugsbehörden vor fast 
unlösbaren Aufgaben stehen. Meistens 
fehlt der Sachverstand der Behördenver-
treter, und den notwendigen Zeitauf-
wand können die Vollzugsbehörden nur 
ausreichend ableisten. Das Ausbüchsen 
einer Giftschlange im letzten Jahr hat 
wiederum gezeigt, dass Handlungsbe-
darf bei den Ländern besteht. 

Markus Juschka, Aqua-Zoo Düsseldorf, 
zeigte in seinem Beitrag „Haltungsan-
sprüche exotischer Tiere unter Börsenbe-
dingungen“ sehr eindrucksvoll, wie seriö-
se, erfahrene Tierhalter mit ihren exoti-
schen Tieren umgehen. Es gilt zukünftig, 
die „Schwarzen Schafe“ auszuklammern, 
denn sie schaden der Heimtierhaltung 
exotischer Tiere, sagte Juschka.

Peter Knitsch, Abteilungsleiter für Ver-
braucherschutz im NRW-Umweltminis-
terium (MKULNV) erläuterte, dass die 
Tier- und Haltungsformen bei der Hal-
tung exotischer Tiere verbessert werden 
müssen und das sich die Verwaltung in 
diesem Bereich neuen Herausforderun-
gen zu stellen hat. Peter Knitsch sagte 
weiter, dass sich Tierbörsen im Span-
nungsfeld von Veranstaltern, Tieranbie-
tern und Tierschützern befinden. Seiner 
Aussage nach ist auch in NRW ein wach-
sender Markt bei den Tierbörsen festzu-

stellen und deshalb möchte er eine Ver-
einheitlichung beim Vollzug in NRW. 
Aus diesem Grund hat das MKULNV den 
Vollzugsbehörden in NRW am 5. 6. 2011 
einen Erlass zur Durchführung von Tier-
börsen zukommen lassen. Weitere Aus-
sagen von Peter Knitsch zu dem Thema 
waren: „Wir müssen rechtliche Regelun-
gen schaffen, die im Tierschutz veran-
kert werden“ und „wir möchten die Hal-
tung von Wildtieren strenger reglemen-
tieren und Ausnahmen müssen möglich 
sein“. Ein Verbot für manche gefährliche 
Tierarten schließt er nicht aus, ebenso ist 
die Sachkunde bei der Tierhaltung für 
ihn unabdingbar. Das Ministerium geht 
davon aus, dass zum 2. Quartal 2012 ein 
Gesetzentwurf vorgestellt wird, den der 
Landtag von NRW Ende 2012 in ein Ge-
setz verabschieden soll.    

Über die inhaltliche Ausgestaltung und 
Umsetzung des Erlasses „Haltung exoti-
scher Tiere/Tierbörsen“, referierte die 
Fachbereichsleiterin Tierschutz LANUV, 
Frau Dr. Marita Langewische. Dieser Er-
lass des MKULNV vom Juni 2011 wurde 
den Vollzugsbehörden am 15. Juni 2011 
übersandt. Anlass dafür war, dass um-
fangreiche Beschwerden vonseiten der 
Tierschutzverbände über die mangelhaf-
te Umsetzung der BMELV-Tierbörsen-
Leitlinien eingegangen sind. Um eine 
einheitliche Vorgehensweise für NRW zu 
ermöglichen, war hierzu der Erlass des 
Ministeriums unumgänglich. Leitlinien 
des Bundes sind keine Rechtsnorm, son-
dern verstehen sich als Orientierungs- 
und Auslegungshilfe bei der Anwendung 
der einschlägigen Rechtsvorschriften. 
Leitlinien dienen der Konkretisierung der 
mit § 2 TSCHG normierten Pflichten ei-
nes Tierhalters. Die Leitlinien stellen den 
momentan aktuellen wissenschaftlichen 
Stand dar. Daher sind sie als Mindestmaß 
für die Erteilung einer Erlaubnis heran-
zuziehen. Eine Abweichung hiervon ist 
nur zulässig, wenn sie sich wissenschaft-
lich begründen lässt.

Für Tierbörsen, die auf der Grundlage 
von § 11 Abs. 1 Ziffer 2 Buchstabe c Tier-
schutzgesetz zur Durchführung eine Er-
laubnis erhalten, sind die in der soge-
nannten „Börsenleitlinie“ genannten Min-
destanforderungen in der erteilten Er-
laubnis verbindlich zugrunde zu legen. 

Den wohl schwersten Stand der Refe-
renten hatte Frau Dr. Uta Krebs, „Über-
wachung von Tierbörsen – Beispiel: „Ter-
raristika“ in Hamm. Die weltweit größte 
Reptilienbörse liegt beim Vollzug in ih-
rem Amtsbereich und eine solche Durch-
führung geht nur dann, wenn der Voll-
zug und der Veranstalter eng zusammen-
arbeiten. Seit 1995 gibt es die „Terraris-
tika“ in Hamm und man muss dem Ver-
anstalter auch bescheinigen, dass er mit 
den Behörden sehr kooperativ zusam-
menarbeitet. Mit ca. 600 Anbietern zählt 
die Reptilienbörse in Hamm zu den größ-
ten weltweit. Tieranbieter aus USA und 
aus fast ganz Europa kommen zu dieser 
Börse nach Hamm, die vier Mal im Jahr 
stattfindet. Frau Dr. Uta Krebs berichtete 
über die gesamten Abläufe vor und wäh-
rend der Tierbörse, und dass sowohl vom 
Vollzug als auch an Ordnungskräften 
viele Personen zu einem ordnungsgemä-
ßen Ablauf eingebunden werden. 

Spezialfall Gefahrtiere: Notwendigkeit 
eines „Halter-Führerscheins?“, darüber 
berichtet Frau Renate Gebhard-Brink-
haus, vom ASPE-Institut in Recklinghau-
sen. Die Sachkunde bei der Tierhaltung 
ist unabdingbar und jeder der ein Tier in 
seiner Obhut hält, sollte die Sachkunde 
nach § 2 und § 11TSCHG vorweisen müs-
sen. Frau Gebhardt-Brinkhaus berichtete 
über die gesamte Datenspeicherung der 
Tier- und Pflanzenarten, die im Institut 
ASPE gespeichert werden. In NRW sind 
dies 52 Kreise mit insgesamt 172.417 
Meldungen registriert. Davon 1.582 ein-
zelne Tierarten; wovon 479 Arten vom 
Artenschutz betroffen sind.

Nach der Mittagspause ging es mit 
dem Thema „Ausstellung von Tieren aus 
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der Sicht eines Tierschutzverbandes“ mit 
Frau Dr. Sandra Giltner vom Deutschen 
Tierschutzbund weiter. Frau Dr. Sandra 
Giltner forderte ein Verbot für die Hal-
tung von exotischen Tieren ebenso ein 
Verbot für die Durchführung von Tierbör-
sen. Der Deutsche Tierschutzbund und 
Pro Wildlife hatten im Dezember 2010 
eine Dokumentation von Missständen bei 
den Tierbörsen vorgelegt (hier gibt es an-
zumerken, dass es für die Tierbörsen bis 
heute keine rechtlichen Rahmenbedin-
gungen gibt). „Die Zustände bei Tierbör-
sen sind häufig katastrophal und oftmals 
fehlen den Vollzugsbehörden die Fach-
kenntnisse“, so Frau Dr. Giltner. Weiter-
sagte sie u. a.: „ Auch die Sterberate beim 
Transport ist nach wie vor sehr hoch und 
deshalb ist aus der Sicht des Tierschutzes 
ein Importverbot für alle exotischen Tiere 
unabdingbar“ und „wenn Tierbörsen 
überhaupt weiterhin stattfinden, muss ei-
ne einheitliche, strenge, rechtliche Rege-
lung geschaffen werden“.   

Club und den BNA interviewt. Dipl. Bio-
loge Jürgen Hirt und Helga Jäger hatten 
für die über 500 Besuchern auf dem La 
Bouexiere Platz eine Kornnatter und ei-
ne Bartagame mitgebracht und nicht nur 
die Kinder, sondern auch die Erwachse-
nen waren begeistert.

Der BNA konnte an diesem Tag sein 
Schulungszentrum und die Arbeit des 
BNA sehr gut darstellen und die Gäste 

Das Sommererlebnis des SWR4 Badenra-
dio gastierte am Montag, den 29. August 
von 14 Uhr bis 19 Uhr in unserer Ge-
meinde Hambrücken. 140 Teilnehmer 
aus ganz Baden-Württemberg haben sich 
in der Lußhardtgemeinde Hambrücken 
angemeldet. Im Vorfeld wurden vier Sta-
tionen von SWR-Moderator Johannes 
Stier und seiner Kollegin Sarah Renner, 
ausgewählt. Groß war die Freude beim 
BNA, dass man das BNA-Schulungszent-
rum BNA mit eingebunden hatte. 

Bei herrlichem Wetter und mit hervor-
ragender Stimmung hatten sich die Gäs-
te aus Baden-Württemberg im Schu-
lungszentrum eingefunden. In einem 
Rundgang erläuterte BNA-Geschäftsfüh-
rer Lorenz Haut und das BNA-Team die 
Arbeit des BNA und den einzigartigen, 
praktischen Biologieunterricht für Schul-
klassen. Die Resonanz der Besucher: 
„Solch eine Artenvielzahl hätten wir 
nicht erwartet, das ist ja wie im Zoo“ und 
alle waren sich einig, „eine eindrucksvol-
le Anlage dieses Schulungszentrum in 
Hambrücken“.

Um 17 Uhr ging es dann auf dem Place 
de La Bouexiere, direkt in der Ortsmitte 
weiter. In einer Live-Sendung hatte das 
Badenradio neben dem Sternekoch Man-
fred Schwarz, Mundartautorin Diana 
Köhler, den erfolgreichen Taekwando-

Den Abschluss der Vortragenden 
machte Uwe Ringelhan, Reptilienauf-
fangstation Sontra/Hilchenbach/Rhein-
berg. Er sprach über „Börsen aus der 
Sicht von Auffangstationen“ Der Refe-
rent erwies sich als sehr sach- und fach-
kundiger Reptilienspezialist und berich-
tete vor allem aus der Praxis der Reptili-
enhaltung. Die Sachkunde bei den Rep-
tilienhaltern muss Pflicht werden, eben-
so tiergerechte Haltungseinrichtungen, 
sagte Ringelhan. Nach wie vor bekommt 
seine Auffangstation sehr viele Reptilien 
eingestellt, die aus schlechter Haltung 
kommen oder solche Tiere, die der Tier-
halter nicht mehr halten möchte. Ob Ein-
stellungen bei den Auffangstationen 
nach Reptilienbörsen sich häufen, konn-
te der Referent so nicht bestätigen. Auch 
Ringelhan lehnt Massenimporte ab und 
seiner Meinung nach sollten es Zertifi-
zierungen von Importen geben. Bei den 
gefährlichen Tieren – wie Giftschlangen 
– fordert Ringelhan bruchsichere, ver-

schließbare Terrarien und hohe Hal-
tungsanforderungen. 

Die anschließende Podiumsdiskussion 
war sehr lebhaft, die, wie die gesamte 
Veranstaltung, sehr gut von Herrn Peter 
Schütz, LANUV, moderiert wurde. 

Eine sehr interessante Veranstaltung 
von LANUV, es wurde miteinander dis-
kutiert und vor allem muss über tier- und 
zeitgemäße Haltungsformen nachge-
dacht, und wie man sie verbessern und 
umsetzen kann. Gelingt uns dies nicht, 
wird es die Tierhaltung von exotischen 
Tieren in menschlicher Obhut zukünftig 
schwer haben. Die mit 100 Teilnehmern 
sehr gut besuchte Veranstaltung ließ al-
lerdings die Teilnahme von Züchterver-
bänden vermissen. Neben dem BNA, Vi-
Ve und DGHT waren keine Vertreter von 
Züchterverbänden anwesend. Wo waren 
die Funktionäre der Deutschen Vogel-
züchterverbände, wenn es um Vogelaus-
stellungen und Tierbörsen geht?

Lorenz Haut, BNA-Geschäftsführer

aus Baden-Württemberg konnten sicher-
lich mit einem nachhaltig guten Eindruck 
von unserem Schulungszentrum und un-
serer Arbeit gewinnen.

SWR4 Sommererlebnis – 
Besuch beim BNA

1 Livesendung in SWR4: Der BNA stellt 

sich vor.

Fotos: BNA_Hirt
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2 In der Livesendung erläuterte Dipl. Biologe Jürgen Hirt die tier- und artgerechte Haltung.

3 Helga Jäger, BNA, hier im Gespräch mit SWR 4-Moderator Johannes Stier, stellte eine Bartagame 

vor, rechts Dipl. Biologe Jürgen Hirt mit einer Kornnatter.

4 Dipl. Biologe Jürgen Hirt begeister-

te die Besucher mit einer Vogelspinne.

5 Mundartautorin Diana Köhler zeigte sich beim 

Umgang mit einer Kornnatter zunächst skeptisch.

6 BNA-Geschäftsführer Lorenz Haut stellte den Teilnehmern 

das BNA-Schulungszentrum vor.

7 Anabell und Linda waren, wie alle anderen 

Kinder auch, vom direkten Kontakt mit den 

Tieren  begeistert.

7

6

5

4

2
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Transponder werden seit 1989 als Iden-
tifizierungsmethode bei Tieren verwen-
det, doch erst 1996 wurden einheitliche 
Normen weltweit durchgesetzt (die Ko-
dierung des Transponders [ISO 11784] 
und die Kommunikation zwischen Trans-
ponder und Lesegerät [ISO 11785]) und 
die vielen alten inkompatiblen Systeme 
verabschiedet. Seitdem gelten diese her-
stellerunabhängigen ISO-Transponder 
als offizielle Kennzeichnung. Bereits seit 
einigen Jahren (EG 998/2003) hat sich 
die obligatorische Transponder-Kenn-
zeichnung aller Hunde, Katzen und 
Frettchen durchgesetzt, wenn diese in-
nerhalb der Europäischen Union (EU) 
reisen. In immer mehr Ländern der EU 
wird es obligatorisch, dass jeder Hund 
einen EU-Impfpass sowie einen Trans-
ponder besitzt.

Vögel unterliegen der Kennzeich-
nungspflicht. Nach wie vor kann das ver-
antwortliche Bundesamt entscheiden, 
welche Kennzeichnung zulässig ist. Vor 
mehreren Jahren mussten für ein Bun-
desamt sogar Pedigramme zum individu-
ellen Erkennen erstellt werden.

Verantwortung
Das Implantieren eines Transponders ist 
ein offizieller Akt und Tierärzten vorbe-
halten. Diese tragen für das richtige Ein-
setzen von qualitativ hochwertigen 
Markentranspondern die volle Verant-
wortung. Der Hersteller hingegen ist ver-
antwortlich für die technischen Details. 
Das bedeutet, dass kein Code doppelt 
produziert werden darf und der Herstel-
ler eine sorgfältig angelegte Datenbank 
pflegen muss. Die Transponder müssen 
einem Hersteller zugeordnet werden 
können, und die Hersteller müssen über 
ihre Vertriebspartner die Distributions-
wege nachvollziehen können, damit ver-
lorene Tiere wieder ihren Besitzern 
übergeben werden können. Darüber hi-
naus muss der ISO-Standard aufrechter-
halten bleiben und gegebenenfalls er-
weitert werden.

Die Qualität des Transponders hängt 
auch von der Produktionsstätte ab: Alle 
Transponder eines Fabrikanten müssen 
identische technische Parameter aufwei-
sen, und Unternehmen, die ihrer Verant-
wortung nicht gerecht werden und nicht 
die erforderliche Sorgfalt über die ge-
samte Produktionskette, besonders auch 
in der Datensicherung, gewährleisten, 

können natürlich billige Produkte anbie-
ten. Mängel fallen dann erst später auf, 
zum Beispiel eine Funktionsstörung des 
Transponders bei einer Kontrolle.

Beschreibung
Ein Transponder besteht aus drei Kom-
ponenten: einem Siliziumchip, einer An-
tenne (an den Chip geschweißt) und ei-

ner Ummantelung. Letztere ist eine her-
metisch verschlossene Glashülle, die 
vom körpereigenen Bindegewebe einge-
kapselt wird. Das einzige Glas mit Zerti-
fikat für Bioverträglichkeit kommt aus 
Deutschland und ist farblich leicht grün. 
Zum Schluss wird der fertige Transpon-
der in einer Kanüle verpackt. Deren 
Schliffe sind jedoch nicht alle gleich. 
Spitzenfehler können mit dem Auge er-
kennbar sein und verursachen nicht tole-
rierbare Schmerzen. 

Je nach Oberflächenbearbeitung der 
Kanüle kann bei ihrer Einführung die 
Haut nach innen geschoben werden, was 
wiederum sehr schmerzhaft sein kann. 
Ein weiteres Problem kann die unzurei-

Neue Transponder in der 
Vogelmedizin 

1 In Deutschland dürfen Vögel mit einer 

Körpermasse unter 100 g wie beispiels-

weise diese Erdbeerköpfchen (Agapornis 
lilianae) bislang nicht mit einem Trans-

ponder versehen werden.

1



Kennzeichnung 19 

chende Fixierung des Transponders in 
der Kanüle sein, was im schlimmsten Fall 
dazu führt, dass der Transponder unbe-
merkt aus der Kanüle fällt und diese 
dann leer in das Tier geschoben wird.

Die Kodierung
Alle Transponder haben einen 15-stelli-
gen Code. Die ersten drei Stellen sind 
entweder der Herstellercode (fängt mit 
der Ziffer 9 an) oder der Ländercode 
(nach ISO 3166, z. B. 276, DE oder DEU 
für Deutschland). Damit wird weltweit 
eine einzigartige Nummer dargestellt. 
Bei Nutzung des Herstellercodes kann 
der Produzent frei über seine Nummern 
verfügen, bei Nutzung eines Ländercodes 
muss eine von der Behörde beauftragte 
Vergabestelle des Landes eingerichtet 
sein, um diese Nummern zu kontrollie-
ren. 

Der Code des Transponders ist tierart-
übergreifend, das heißt, die Nummern 
werden für alle Tierarten vergeben, und 
es ist irrelevant, ob der Transponder 
einem Fisch, Vogel oder Hund eingesetzt 
wird.

Das Einsetzen
Vor dem Einsetzen wird der Code über-
prüft, um zu verhindern, dass der Tier-
arzt erst nach dem Implantieren fest-
stellt, dass eine Funktionsstörung des 
Chips vorliegt. Außerdem muss die Num-
mer überprüft werden. Nach der Injekti-
on findet mit dem Lesegerät eine erneute 
Kontrolle statt. Es gibt Überlegungen, 
die Injektionsstellen weltweit für alle 

Tiere zu normen, zum Beispiel die linke 
Halsseite bei Hund, Katze, Frettchen 
oder die Brustmuskulatur bei Vögeln. 
Nach etwa drei Wochen ist der Transpon-
der eingekapselt. Das beispielsweise bei 
Hund und Katze (abhängig vom Alter 
und Rasse) bekannte Phänomen, dass 
der Transponder im Gewebe wandert, 
gibt es beim Vogel nicht, sofern dieser 
korrekt implantiert wurde. 

Praktisches Einsetzen bei Vögeln
Seit einigen Jahren erfolgt in unserer 
Praxis sowie auch bei unseren Privattie-
ren die Kennzeichnung ausschließlich 
mit Transpondern. Zum einen bleibt es 
nach wie vor die sicherste Identifizie-
rungsmethode, zum anderen stellt es für 
den Vogel keine Beeinträchtigung dar. 
Auf die vielen Nachteile der Ringe bei 
Papageien möchte ich an dieser Stelle 
nicht eingehen, sie dürften mittlerweile 
jedem bekannt sein. Auch die Tätowie-
rung von Papageien oder anderen Vö-

geln erübrigt sich. Das Unterhautgewebe 
ist nicht stark genug, damit eine Täto-
wierungsnummer dauerhaft erhalten 
bleibt, außerdem ist die sehr dünne 
durchsichtige Oberhaut anfällig für Ver-
letzungen durch die Nadel (sie können 
z. B. zur Bildung von Granulomen füh-
ren), und unter der Haut liegende Or-
gane (Muskeln, Gefäße, Nerven) werden 
nur allzu leicht verletzt. 

In Deutschland hat das Einsetzen von 
Transpondern beim Vogel unter Vollnar-
kose zu erfolgen. Da der Transponder 
tief in den Brustmuskel implantiert wird 
(die Haut eignet sich aus bereits genann-
ten Gründen nicht) und die Injektionska-
nüle einen Durchmesser von 2,6 mm hat 
– der Transponder hat einen Durchmes-
ser von 2,12 mm – kann dies keinem 
Vogel bei Bewusstsein zugemutet wer-
den. Ein geübter Tierarzt führt den Ein-
griff samt Inhalationsnarkose innerhalb 
weniger Minuten durch. Die Kenntnis 
der Anatomie, eine ruhige Hand und die 

2 Gerät, mit dem der Transponder 

injiziert wird. 

3 und 4 Die beiden Aufnahmen zeigen 

den Größenunterschied zwischen dem 

alten und neuen Transponder sowie den 

verwendeten Kanülen sehr deutlich.

3 4

2
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richtige Technik verhindern starke Blu-
tungen. 

Bei Tieren unter 100 g Körpermasse ist 
nach dem deutschen Tierschutzgesetz 
das Einsetzen eines Transponders nicht 
erlaubt, während andere EU-Länder kei-
ne Mindestgröße des Tieres vorschrei-
ben. Zu verstehen ist die deutsche Rege-
lung, da durch die Größe des Transpon-
ders bei einem kleinen Vogel, beispiels-
weise einem Wellensittich, durch falsches 
Einsetzen erhebliche Muskelschäden 
verursacht werden können. Allein schon 
die Größe des Implantats dürfte der limi-
tierende Faktor sein. Allerdings ist uns 
auch bei mehreren Großpapageien wie 
Amazonen und Aras bei einer Routine-
Röntgenuntersuchung aufgefallen, dass 
der Transponder fast durch den Knochen 
des Brustbeins gebohrt wurde und inne-
re Organe hätten verletzt werden kön-
nen. 

Seit 2010 existieren neben den bereits 
bekannten qualitativ hochwertigen 
Transpondern auch sogenannte Mini-
Transponder (Durchmesser 1,41 mm), 
welche die ISO-Norm erfüllen. Ich habe 
sie in meiner Praxis getestet, und die 
Unterschiede zu den bisherigen Trans-
pondern beim Implantieren waren be-
achtlich. 

Der Mini-Transponder gleitet um ein 
Vielfaches schneller und einfacher durch 
die Kanüle, der Schliff der Kanüle ist so 
konzipiert, dass Haut und Muskeln nur 
minimal verletzt und nicht eingedrückt 
werden. Durch die geringe Dicke der Ka-
nüle ist der Widerstand von Haut und 
Muskel viel geringer, Blutungen werden 
verhindert, der Eingriff kann schneller 
durchgeführt werden, damit ist die erfor-
derliche Anästhesie kürzer. Der Trans-
ponder wird weniger schnell in Knochen 
oder andere nicht  erwünschte Organe 
injiziert und macht somit sein Einsetzen 

sicherer, und das Ablesen mittels eines 
Scanners wird nicht erschwert.

Es stellt sich die Frage, ob dieser Trans-
ponder nicht auch in Vögel mit weniger 
als 100 Gramm Körpermasse eingesetzt 
werden kann? Die Frage kann mit „Ja“ 
beantwortet werden, nachdem ohne 
Schwierigkeiten und Konsequenzen ein 
Transponder in die Brustmuskulatur von 
Zebrafinken (Taeniopygia guttata; Kör-
permasse 20 g) implantiert wurde. Die 
Tiere wurden mit der Inhalationsnarkose 
sediert, die Brusthaut vorschriftsmäßig 
desinfiziert, dann der Transponder mit 
der richtigen Technik implantiert. Die 
Zebrafinken waren keine fünf Minuten 
narkotisiert. Es gab postoperativ bis heu-
te (sechs Monate später) keine Neben-
wirkungen. Es kam nicht zu Blutungen, 
es gab weder Muskelrisse noch Organ-
verletzungen. Die Tiere waren voll flug-
fähig, haben schnell wieder gefressen 

5 Mit dem neuen Transponder kann das 

Einsetzen wesentlich schneller und ge-

fahrloser für den Vogel durchgeführt 

werden.

6 Der neue, kleine Transponder konnte 

sogar einem Zebrafinken (Taeniopygia 
guttata) eingesetzt werden, ohne dass 

später Komplikationen bei dem Vogel 

auftraten.

Fotos: Seite 344 von S. Hüther; Seite 16 

J. Tatone; alle anderen Carlo Mander-

scheid 

und sechs Tage später mit der Eiablage 
begonnen.

Der Mini-Transponder wäre also auch 
bei kleinen Vögeln eine Alternative zu 
den Ringen. Statistisch gesehen kommen 
mehr kleine Vögel (< 50 g) in die Praxis 
zur operativen Ringabnahme wegen Ein-
klemmen des Fußes als große (> 100 g). 
Es wäre daher begrüßenswert, wenn die 
deutsche Legislative in absehbarer Zeit 
den Einsatz dieser neuen Transponder 
bei Kleinvögeln durch die Änderung des 
Tierschutzgesetzes legitimierte.

Dank
Wir danken Carlo Manderscheid und 
dem Arndt-Verlag in Bretten für die Ge-
nehmigung zum Abdruck dieses Beitrags. 
In der Zeitschrift „Papageien“ 10/2011, 
S. 343–346 ist dieser Artikel im Original 
erschienen.

Anschrift des Autors: Dr. Carlo Man-
derscheid, 5 Avenue François Clément, 
5612 Mondorf-les-Bains, Luxemburg.

5
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gend, so die beiden Tierarztexperten Dr. 
Bürkle und Dr. Seybold. 

Die bisher geltenden Vorschriften zur 
Kennzeichnung müssen dringend über-
arbeitet werden, so BNA-Geschäftsführer 
Lorenz Haut. Dank des bedeutend 
kleineren Mini-Transponders können die 
Gewichtsgrenzen bei der Kennzeichnung 
von Schildkröten (bisher 500 g) deutlich 
gesenkt werden, so der Reptilienexperte 

kennen von Tieren. Eine gewebeverträg-
liche Glashülle (Bioglas) enthält eine 
Antennenspule sowie den inaktiven Chip 
mit der fest gespeicherten 15stelligen 
Identifikationsnummer. Weltweit erhält 
jedes Tier eine eigene Kenn-Nummer 
(3-stelliger Ländercode und 12-stellige 
ID-Nummer). Der Chip ist passiv, d. h. 
erst beim Ablesen wird er durch das Le-
segerät angeregt, seine Daten zu über-
tragen. Mit dem neuen Mini-Transponder 
ist die Implantierung gefahrlos, darf aber 
nur von einem Tierarzt vorgenommen 
werden. Der Chip bleibt ein ganzes Le-
ben im Körper des Tieres, ist beliebig oft 
ablesbar und „wandert“ in der Regel 
nicht durch den Tierkörper. Die Erfah-
rungen der letzten 10 Jahre mit der Mi-
krochipkennzeichnung sind hervorra-

Der Mini-Transponder stellt eine deut-
liche Verbesserung bei der Kennzeich-
nung und Nachweiserbringung für kleine 
Heimtiere wie Vögeln und Reptilien dar. 
Bisher stand für die in der Bundesarten-
schutzverordnung (Anlage 6) vorgese-
hene Kennzeichnung nur der herkömm-
liche Mikrochip zur Verfügung. Aufgrund 
seiner Größe – 2,12 x 12 mm – konnte er 
aus Tierschutzgesichtspunkten nur bei 
größeren Tieren/-arten eingesetzt wer-
den, was erhebliche Folgen bei der Nach-
weiserbringung mit sich brachte. Der 
Mini-Transponder ist ein Drittel kleiner 
(1,4 x 9 mm) und erlaubt die Kennzeich-
nung auch kleinerer Vogel- und Reptili-
enarten.

Der neue Mini-Transponder stellt da-
her nicht nur eine Verbesserung für die 
Nachweiserbringung, sondern vor allem 
eine erhebliche Verbesserung des Tier-
schutzes dar, so Dr. Marcellus Bürkle, 
Fachtierarzt für Zoo- und Wildtiere und 
zugleich Vizepräsident beim Bundesver-
band für fachgerechten Natur- und Ar-
tenschutz e. V. (BNA). 

Der kleine Minitransponder entspricht 
den ISO-Normen und erfüllt alle Voraus-
setzungen, welche die BArtSchVO vor-
schreibt, so Dr. Bürkle.

Der Transponder ID – 162 eignet sich 
nach wie vor für die Kennzeichnung von 
Säugetieren, während sich der Mini-
Transponder besonders für Vögel, Rep-
tilien und Kleinsäuger empfiehlt.

In der Funktionsweise gibt es zwischen 
beiden Transpondersystemen keinen Un-
terschied. Der Mikrochip, auch Trans-
ponder genannt, ist ein kleines elektro-
nisches Gerät für das automatisierte Er-

Der Mini-Transponder – 
eine Verbesserung bei der 
Kennzeichnung

1 Vergleich der Transponder-Injekate: ID 

– 162 Transponder und ID – 162 Mini-

Transponder.

2 Eine Kennzeichnung mittels Vogelringen 

ist bei allen Großpapageien wegen der 

kräftigen Schnäbel und der großen Beiß-

kraft (wie auch bei diesem Hyazinthara zu 

sehen) abzulehnen. Eine Kennzeichnung 

ist nur mittels Transponder möglich.

3 Wenn man bedenkt, dass Aras mit ihren 

kräftigen Schnäbeln und ihrer enormen 

Beißkraft 3-mm-Metallstäbe ohne Pro-

bleme durchtrennen können, ist es nicht 

verwunderlich, dass diese Vögel auch 

einen Vogelring bis zur Unkenntlichkeit 

beschädigen können.

Fotos: BNA 3
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Mit dem Zuchtjahr 2012 verändern sich 
die Abläufe der Kennzeichenabwicklung 
beim BNA gegenüber dem Jahr 2011 nur 
geringfügig. Ab Dezember 2011 wird der 
BNA die Artenschutz- und Psittakoserin-
ge 2012 weiterhin mit Lagerbestand füh-
ren. Die Lagerringe werden so beschrif-
tet, wie der Gesetz- und Verordnungsge-
ber dies vorsieht. Die Identifizierung des 
Züchters ist aber eindeutig. Die Züchter-
nummern sind nur zusätzliche Angaben, 
die nur für Ausstellungszüchter von Be-
deutung sind.

Weiterhin können wir ab 2012 die Ar-
tenschutzringe sowie Psittakoseringe 
und Sonderringe günstig anbieten und 
schnell ausliefern.

Ebenfalls bieten wir für nicht kenn-
zeichnungspflichtige Vögel, wie Pracht-
finken, Kanarien- und exotische Vögel, 
Ringe mit individueller Beschriftung an. 
Das heißt: Sie können die Vogel-ringe 
mit dem Kürzel Ihres Namens, Jahres-
zahl und fortlaufender Nummer bestel-
len.

Vogelringbezieher müssen ab 2012 
Folgendes beachten:
> Artenschutzringe: Betreffen alle Vogel-

arten, die in der Anlage 6 der Bundesar-
tenschutzverordnung aufgeführt sind 
(diese finden Sie z. B. in unserem BNA-
Artenschutzbuch).
> Psittakoseringe: Für alle Sittiche und 
Papageien, wie z. B. Wellen- oder Nym-
phensittiche, werden zukünftig Vogelrin-
ge für Psittaciden ohne Verbandszüch-
ternummer ausgeliefert. Allerdings wer-
den wir künftig Ringe für Sittiche und 
Papageien, die nicht in der Anlage 6 der 
Bundesartenschutzverordnung aufge-
führt sind, mit Jahreszahl ausliefern. 
> Individuelle Kennzeichnung: Vogelrin-
ge für alle nicht kennzeichnungspflichti-
gen Vogelarten, wie Kanarien, Prachtfin-
ken. Diese können zukünftig mit persön-
lichen Daten, wie z. B. Abkürzung des 
Namens (Fritz Maier = FM), über den 
BNA bestellt werden. 

Alle aktuellen Bestellscheine für eine 
gesetzliche und individuelle Kennzeich-
nung finden Sie jedes Jahr ab Ende No-
vember auf unserer Homepage www.
bna-ev.de unter Kennzeichnung – For-
mulare.

Bitte verwenden Sie ausschließlich ak-
tuelle Bestellformulare.

Kennzeichnung mit offenen Ringen 
nach der BArtSchVO
Die Kennzeichnung mit offenen Ringen 
für gezüchtete Exemplare von nach 
Naturschutzbestimmungen kennzeich-
nungspflichtigen Vogelarten (Anlage 6) 
darf nur vorgenommen werden, wenn 
dies vorher mit der zuständigen Natur-
schutzbehörde abgeklärt wurde. Ohne 
behördliche Genehmigung darf eine 
Kennzeichnung mit offenen Ringen nicht 
vorgenommen werden. Für die Verwen-
dung von offenen Ringen ist ausschließ-
lich der Tierhalter verantwortlich. Glei-
ches gilt im Übrigen für die Kennzeich-
nung mit Transpondern.

Offene Ringe nach der Psittakose-
verordnung
Wer offene Ringe nach der Psittakosever-
ordnung (für Sittiche- und Papageienar-
ten, die nicht in der Anlage 6 der 
BArtSchV aufgeführt sind) benötigt, 
braucht keine behördliche Zustimmung.  

Minitransponder ID 162 eine Verbes-
serung bei der Papageienkennzeich-
nung
Der Minitransponder stellt eine deutli-

Dr. Seybold. Der Mini-Transponder kann 
generell bei allen Reptilien ab 200 g Kör-
pergewicht problemlos von erfahrenen 
Tierärzten implantiert werden. Dies ist 
besonders daher wichtig, da sich die Fo-
todokumentation bei Reptilien für die 
Nachweiserbringung nicht bewährt hat 
und außerhalb Deutschlands nicht aner-
kannt wird. Mit dem Mini-Transponder 
ist die Nachweiserbringung für viele 
Reptilienarten gelöst und nachvollzieh-
bar. 

Dagegen kann der Mini-Transponder 
bei Vögeln von einem erfahrenen Tier-
arzt schon ab einem Körpergewicht ab 
150 g implantiert werden. Die Kenn-

zeichnung von Vögeln mit einem Trans-
ponder muss dem geschlossenen Vogel-
ring gleichgestellt werden. Bei vielen 
Vogelarten, insbesondere bei Großpapa-
geien darf nicht mehr vorrangig nur der 
geschlossene Vogelring gefordert wer-
den. Gerade bei Großpapageien lehnt 
der BNA eine Kennzeichnung mit Vogel-
ringen ab und als zugelassene ausge-
bende Stelle übernimmt der BNA bei 
Großpapageien auch nicht die Garantie 
für die dauerhafte Lesbarkeit der Ringe. 

Das zuständige Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit ist jetzt gefordert: Der BNA als zuge-
lassene ausgebende Stelle für Kennzei-

chen hat dem BMU mitgeteilt, dass ab 
sofort die kleinen Mini-Transponder zur 
Implantation von Vögeln und Reptilien 
vom BNA bereitgehalten und bezogen 
werden können.

Transponder zur Kennzeichnung art-

geschützter Tierarten – entspre-

chend Anlage 6 der Bundesarten-

schutzverordnung – dürfen nur von 

BNA und ZZF ausgegeben werden. 

Die Implantation des Mikrochips darf 

nur von einem erfahrenen Tierarzt 

vorgenommen werden.

BNA-Mitt eilung an die 
Vogelringbezieher 
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che Verbesserung bei der Kennzeichnung 
und Nachweiserbringung insbesondere 
bei Papageienvögeln und Reptilien dar. 
Die Implantation eines Mikrochips sollte 
nur von einem erfahrenen Tierarzt vor-
genommen werden.

Zucht- und Haltegenehmigung 
Bei Ring- und Transponderbestellungen 
für Sittiche und Papageien benötigt der 
BNA eine Kopie der Zucht- und Haltege-
nehmigung nach § 17 g Tierseuchenver-
ordnung (Psittakoseverordnung) der 
zuständigen Veterinärbehörde.  

Zahlungsmöglichkeiten/Versand
Vogelringe werden per Nachnahme oder 
per Bankeinzugsverfahren als Brief ver-
sendet. Beim Bankeinzugsverfahren er-
folgt die Zusendung als Brief und der 
Ringbezieher haftet bei eventuellem Ver-
lust der Sendung selbst. 

Lieferzeiten
Die Ringe werden nach Eingang der Be-
stellung schnellstmöglich ausgeliefert. 
Ringe für nicht kennzeichnungspflichti-
ge Vogelarten mit individueller Beschrif-
tung haben eine Lieferfrist von vier Wo-
chen.

Eilbestellungen
Auf ausdrücklichen Wunsch möglich; die 
Bearbeitungsgebühr beträgt 20,00 Euro 
(siehe Bestellformular).

Nichtabnahme der 
Ring-Lieferung
Wird die Annahme der Sendung verwei-
gert oder die Sendung nicht abgeholt, 
erfolgt automatisch eine zweite Zusen-
dung per Nachnahme. Dabei müssen wir 
eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr 
und den nochmaligen Versand in Rech-
nung stellen. Wird die Lieferung wieder-

um nicht angenommen, wird die Angele-
genheit einem Rechtsanwalt übergeben.  

Fehlerhafte und nicht sorgfältig ausge-
füllte Bestellvorformulare können nicht 
bearbeitet werden.  
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Melanie-Jasmin Bartsch, seit 2011 
• Zootierpflegerin. 
Steffen Krämer, seit 2010 
• Auszubildender zum Zootierpfleger. 

Der BNA und sein Team
Alles Wissenswertes rund um den BNA!

Das BNA-Präsidium

Das BNA-Team in Hambrücken

Präsident Walter Grau
• Der Präsident vertritt den BNA als 
Repräsentant gegenüber der Politik und 
Öffentlichkeit nach „außen“. Er ist über 
alle tiefgreifenden Angelegenheiten des 
Verbandes von den Vizepräsidenten und 
dem Geschäftsführer zu informieren.

Vizepräsident Dr. Marcellus Bürkle
• Zuständig für die wissenschaftlichen
   Aufgaben im Tier- und Artenschutz 
   innerhalb des BNA.
• Veranstaltungen und Workshops.
• Kennzeichnung.
• Kontakte zu den Vogelhalterverbände.

Lorenz Haut, Geschäftsführer seit 1989 
• Zuständig und verantwortlich für die 
   gesamten Abläufe in der BNA-
   Geschäftsstelle.
• Vertritt den BNA gegenüber den 
   Ministerien und Politik.
• Bindeglied zwischen BNA-Präsidium 
   und der BNA-Geschäftsstelle.
• E-Mail:l.haut@bna-ev.de
• Telefon: (0170) 63 511 75

Helga Jäger, Sekretariat seit 1994 
• Koordiniert alle Abläufe in der 
   BNA-Geschäftsstelle.
• Ansprechspartner für alle, die sich 
   an den BNA wenden.
• E-Mail:gs@bna-ev.de
• Telefon: (07255) 2800

Dipl. Biol. Jürgen Hirt, wissenschaft-
licher Mitarbeiter seit 1996 
• Zuständig für die gesamten Abläufe 
   der Fort- und Weiterbildung nach § 11 
   TierSchG.
• E-Mail:schulung@bna-ev.de

Brigitte Wagner Nagel, Angestellte seit 
2008 
• Zuständig für die Abwicklung aller 
   Tierkennzeichen.
• E-Mail:WN@bna-ev.de
• Telefon: (07255) 2800

Michael Hirt, seit 2002 
• System- und Webadministrator
• Unterstützend bei der Fort- und 
   Weiterbildung nach § 11 TierSchG.
• E-Mail:webmaster@bna-ev.de

Dipl. Biol. Michael Schmid, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter seit 2007 
• Zuständig für Umwelt-Schule und 
   unterstützend bei der Fort- und 
   Weiterbildung nach § 11 TierSchG.
• E-Mail:unterricht@bna-ev.de

Vizepräsident Kurt Landes
• Zuständig für Zoofachhandel, 
   Heimtierindustrie.
• Sachkunde.
• Tierbörsen.
• Fort- und Weiterbildungen.

Vizepräsident Udo Elster
• Zuständig für Finanzen und Aquaristik,
• Unterstützung von Erstellen von 
   Finanz- und Etatplänen,  
• Überprüfung und Abstimmung der
   Finanzen mit Geschäftsführer und 
   Steuerberater.
• Betreuung aquaristische Verbände 
   bzw. Arbeitskreis Aquaristik.
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Melanie-Jasmin Bartsch, seit 2011 
• Zootierpflegerin. 
 

Steffen Krämer, seit 2010 
• Auszubildender zum Zootierpfleger. 

BNA-Geschäftsstelle und Schulungszentrum in Hambrücken

Der Bundesverband für fachgerechten 
Natur- und Artenschutz e. V. (BNA)
Im Januar 1985 trafen sich in Köln neun Ver-
eine bzw. Verbände und gründeten den BNA. 
Damit entstand zum ersten Mal ein Natur- 
und Artenschutzverband, der in erster Linie 
Züchter und Halter von Tieren und Pflanzen 
beherbergt. Um den Sinn dieses Zusammen-
schlusses verstehen zu können, muss ein 
kurzer Blick auf die Entwicklung der letzten 
Jahrzehnte geworfen werden.
 Die sogenannten etablierten Naturschutz-
verbände wurden in den letzten Jahrzehnten 

Unsere Sprechzeiten:
Montag bis Freitag: 09.00 – 11.00 Uhr

Montag u. Mittwoch: 14.00 – 16.00 Uhr

1 BNA-Schulungszentrum. 

2 Blick über das Teichbiotop zu den  

Tierhäusern.

3 Blick in einen der Tierräume.

vertreten, dass Zucht auf Dauer nur möglich 
sei, wenn immer wieder Tiere und Pflanzen 
der Natur entnommen würden. Somit sei die 
Zucht letztendlich natur- und artenschutz-
feindlich und helfe mit, Arten sowohl in der 
Heimat als auch weltweit auszurotten.
 Der BNA setzt sich wie alle die anderen 
Natur-, Tier und Artenschutzverbände auch, 
für einen aktiven Natur- und Artenschutz 
ein. Der beste Naturschutz ist der Biotop-
schutz. Die Bewahrung der Natur in ihrer Ur-
sprünglichkeit ist letztendlich der beste Ar-
tenschutz. Die richtige Reihenfolge und Ge-
wichtung fachgerechter Naturschutzmaß-
nahmen ergeben sich aus dem Slogan des 
BNA:

Biotope schützen, Natur bewahren, 
Arten erhalten!

 Es reicht nicht aus Gesetze, Richtlinien 
oder Verordnungen nur zu erlassen, wir müs-
sen vielmehr die Eigeninitiative stärken. Vo-
raussetzung hierfür ist jedoch ein umfang-
reiches Informationsangebot zur Verbesse-
rung des Kenntnisstandes und der Sachkun-
de.

auch zum großen Teil von Züchtern und Hal-
tern von Tieren und Pflanzen getragen. Diese 
Menschen schöpften aus ihrer Liebhaberei, 
der Zucht, die Kraft und das Fachwissen, um 
in den Naturschutzverbänden effektiv mitar-
beiten zu können. Erstaunt mussten diese 
Naturschützer aber feststellen, dass sich die 
Funktionäre in den Führungsspitzen immer 
mehr gegen die Zucht aussprachen. Während 
an der Basis dieser Naturschutzverbände 
noch eine große Zahl von Züchtern im prak-
tischen Naturschutz mitarbeitete, wurde von 
den Verbandsspitzen mit Erfolg die These 

1
1

2 3
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Der Natur- und Artenschutz in 
der Bundesrepublik Deutschland 
braucht einen starken BNA
Es gibt viele Gründe, warum eine BNA-Mitgliedschaft für die Heimtierhalter 
notwendig ist. Nur der BNA vertritt die Interessen gegenüber der Politik und 
den Ministerien.

� Der BNA ist bei der Politik und in den Ministerien ein glaubwürdiger Vertreter, was den Tier- und Artenschutz
       betrifft.

� Teilnahme an den jährlichen „Runden-Tisch-Gesprächen“ mit dem Bundesverbraucherminister. 

� Gespräche mit Bundes- und Landesministern sowie mit allen politischen Sprechern im Tier- und Artenschutz.

� Gespräche mit Parlamentariern und Kommissionen in Brüssel.

� Der BNA ist in der Sachverständigengruppe für Haltungsbedingungen u. Leitlinien für Tierbörsen vertreten

� Hoheitliche Aufgaben bei der Ausgabe von Artenschutz- und Psittakosekennzeichen.

� Hoheitliche Aufgaben in der Fort- und Weiterbildung (Sachkundenachweis nach §11 Tierschutzgesetz für
       Aquaristik, Terraristik, Kleinsäuger, Vögel, Teich & Kaltwasserfische, Exotische Kleinsäuger sowie demnächst
       Meerwasserfische).

� Der BNA bietet ein Schulungszentrum in Hambrücken mit modernsten Unterrichtsräumen und 
       beispielhaften Tieranschauungsräumen.

� Im Schulungszentrum in Hambrücken finden das ganze Jahr über Fort- und Weiterbildungen, Workshop und
       Konferenzen zum Tier- und Artenschutz statt. www.bna-ev.de. 

� Die Zukunft gehört unserer Jugend, so begann der BNA vor 3 Jahren mit seinem Schulunterrichtsprojekt
       „Praktischer Biologieunterricht“.

� Über 3.000 Schulkinder besuchen jährlich den BNA-Biologieunterricht.

� Umfangreiches Versicherungsangebot. Maßgeschneiderter Versicherungsschutz im Tier- und Artenschutz.

� BNA führt bundesweit Fortbildungsveranstaltungen für Amtsveterinäre durch.

� Der BNA führt Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für Lehrer durch.

� Der BNA berät Vollzug, Zoofachhandel, Heimtierindustrie sowie private Halter und Züchter im Sinne 
       einer tierschutzgerechten Tierhaltung.

� Der BNA bietet die einzige IHK-zertifizierte Fortbildung für den Zoofachhandel an.

� Der BNA führt Ausbildungsbetreuung im Zoofachhandel durch.

� Der BNA setzt sich in der Politik für die tierschutzkonforme Privathaltung von Heim- und Wildtieren ein

� Der BNA informiert seine Mitglieder über aktuelle Entwicklungen aus Politik, Tier- und Artenschutz, 
       Industrie und Forschung. Wir bitten deshalb alle Mitglieder, Ihre E-Mail-Adresse der BNA-Geschäftsstelle
       bekanntzugeben.
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So erreichen Sie uns:
Wegbeschreibung zum Bundesverband für fachgerechten Natur- und Arten-
schutz e. V., Ostendstraße 4, 76707 Hambrücken: 
Aus allen Richtungen nach Hambrücken bis zur Ortsmitte (Kreisel), am Kreisel 
in Richtung Ubstadt/ Weiher fahren, immer gerade aus und die 4. Straße links 
ins Industriegebiet abbiegen (bei Pizza Lorenzo), ca. 350 m nach dem Ortsende, 
die Nächste wieder links,  beim Sanitärgeschäft Blumhofer & Sand rechts ab-
biegen (Ostendstraße), nach ca. 150 m das erste Gebäude auf der rechten Seite. 
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